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Vorbemerkun g nx 2. Aufl age:

Die2. Auflage der Anleitung zum Ausfüllen der Intrastat-Vordrucke berücksichtigt
sowohl die bei der Aufbereitung der Intrastat-Meldungen als auch die im
Informationsaustausch mit den Auskunftspflichtigen bzw. Drittanmeldern gemachten
Erkenntnisse und Erfahrungen. So wurden u.a. Beispiele für die statistische Behandlung
von besonders gelagerten Geschäftsvorgängen, wie Reihen- und Kommissionsgeschäften,
Zulieferungen usw., sowie eine Liste der von der Anmeldung zur Intrahandelsstatistik
befreiten Warenbewegungen aufgenommen. Außerdem wurde die Darstellung der
Rechtsvorschriften der Intrahandelsstatistik überarbeitet und anhand von Beispielen näher
erläutert.
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Anleitung zum Ausfüllen der
fntrastat-Vordrucke " Versendung"
und ttEingang"

Vorwort

Mit der Vollendung des europäschen Bin-
nenmarktes am 1. Januar 1993 werden auch
die Verflechtungen der Volkswirtschaften der

einzelnen Mitgliedstaaten weiter zunehmen.

Der freie Verkehr von Waren, Personen,

Dienstleistungen und Kapital kann jedoch

keinesfatls bereits als Verschmelzung der

beteiligen Volkswirtschaften interpretiert

werden, da es auch künftig nationale Wäh-

rungssysteme, Unterschiede im nationalen
Recht sowie nationale Wirtschaftspolitiken
geben wird. Insoweit ist es fiA alle Mitglied-
staaten - so auch für Deutschland - weiterhin
notwendig, Kenntnis über den gesamten Au-
ßenhandel (EG- und Drittlandshandel) zu ba-

ben. Die Statistik des llandels zwischen den

Mitgliedstaaten (Intrahandelsstatisti$ dient
in diesem Zusammenhang dem Zweck, ak-

tuelle Daten über den innergemeinschaftli-
chen llandel Deutschlands in den vielfültig-
sten Gliederungen bereitzustellen. Solche Er-
gebnisse werden von den Gemeinschaftsor-
ganen, den nationalen Regierungen, Wirt-
schafts- und Unternehmensverbänden, Institu-
ten der Marktforschung und Marktbeobach-
tung sowie Untenrehmen benötigt, um u.a.

Analysen über die eigene europäsche Wett-
bewerbsfähigkeit, die Import- und Exportab-

hängigkeit bei einzelnen Gütern und Bran-

chen sowie über Preisenrwicklungen im ln-
trahandel durchführen zu können.

Für die Übermittlung der Daten des In-
trahandels an das Statistische Bundesamt sind

die Intrastat-Vordrucke "Versendung" und

"Eingang" zu verwenden. Wie sie auszufüllen

sind, erläutert diese Anleitung im einzelnen.
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1. Allgemeine Hinweise

l.l Zweck

Die Intrastat-Vordrucke dienen zur Über-

mittlung der statistischen Angaben des Aus-

kunftspfl ichtigen über seine innergemein-

schaftlichen Warenverkehre mit Gemein-

schaftswaren an das Statistische Bundesamt.

Gemeinschaftswaren sind Waren, die in der

Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt

wurden oder sich im zollrechtlich freien Ver-

kehr der Gemeinschaft befinden; alle anderen

Waren gelten als Nichtgemeinschaftswaren.

1.2 Auskunftspflicht

Gemäß Art. 8 i.V. m. Art.20 Nr. 5 der

Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 ist in

Deutschland grundsätzlich jede natärliche

undjuristische Person, die eine vom

zuständigen Finanzunt zugewiesene

Umsatzsteuemummer hat und

- einen Vertrag, reine Befürderungsverhäge

ausgenommen, geschlossen hat, der zur

Versendung bzw. Lieferung der Waren

führt, oder andemfalls

- die Versendung der Waren vornirnmt oder

veranlaljt bzw. die Waren entgegennirnmt

oder entgegennehmen läßt oder andernfalls

- im Besitz der Waren ist, die Gegenstand der

Versendung bzw. der Lieferung sind,

verpflichtet, statistische Angaben über seine

innergemeinschaftlichen Warenverkehre zu

machen.

Im Versendungsfatl bedeutet dies, daß in der

Regel derjenige, der eine innergemeinscha.ft-

liche Lieferung im Sinne des Umsatzsteuer-

gesetzes ausfrihrt, auskunftspflichtig ge-

genüber der Statistik ist.

Entsprechend ist im Eingangsfall grundsätz-

lich derjenige auskunftspflichtig, der einen

innergemeinschaftlichen Erwerb im Sinne des

Umsatzsteuergesetzes tätigI.

Darüber hinaus ersfreckt sich die Auskunfts-

pflicht auch auf unentgeltliche Versendungen

und Eingänge.

Die Auskunftspflicht verlagert sich nicht,

wenn ein Dritter oder mehrere Dritte, z.B.

Spediteure, mit der Erstellung der statisti-

schen Meldung beauffragt wird bzw. werden

@rittanmelder). Der Auskunftspfl ichtige

bleibt auch in diesem Fall für die Richtigkeit

der gelieferten Angaben verantwortlich.

1.3 Befreiungen

Privatpersonen sind grundsätzlich von der

Auskunft spflicht befreit.

Die Befreiung gilt auch für Auskunftspflichti-

ge, deren im Intahandel getätigtenjährlichen

Versendungen in andere Mitgliedstaaten oder

Eing?inge aus anderen Mtgliedstaaten den

Statistischen Wert (siehe Ausführungen in

Abschnitt 5. zum Vordruck-Feld 19) von

200 000 DM im Vorjahr nicht überschritten

haben. Wird die vorgenannte Wertgrcnze im

laufenden Kalenderjahr überschritten, sind ab

dem folgenden Monat statistische Meldungen

abzugeben.
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Nicht anzumelden sind alle Warenbewegun-

gen, die im Anhang 6 @efreiungsliste) aufge-

führt sind.

I.4 Anwendungsbereich

Die Intastat-Vordrucke können in allen Fä-
len des Warenverkehrs zwischen Mitglied-
staaten mit Gemeinschaftswaren verwendet

werden. Dies gilt auch im Warenverkehr mit
Spanien und Portugal, auch wenn vereinzelt

noch Restzölle bestehen.

Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren

mit Nichtgemeinschaftswaren ist weiterhin

das Einheitspapier zu verwenden, soweit

nicht die Verwendung anderer Formulare aus-

dnicktich vorgesehen ist. Im Warenverkehr

mit den Kanarischen Tnseln, den französi-

schen überseeischen Departements, dem Berg

Athos und den britischen Kanalinseln muß

ebenfalls weiterhin das Einheitspapier ver-

wendet werden.

1.5 Berichtszeitraum

Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalen-
dermonat, in dem der innergemeinschaftliche

Warenverkehr stattgefunden hat. Der innerge-

meinschaftliche Warenverkehr kann aus-

nahmsweise auch im darauffolgenden Monat
gemeldet werden, wenn die dem Warenver-

kehr und seiner statistischen Meldung zu-
grunde liegende Rechnung (auch Proforma-

Rechnungen oder Teilrechnungen) nicht zeit-
gleich mit der Versendung der Ware ausge-

stellt bzw. mit dem Eingang der Ware vorge-

legt wird.

Beispiele; Eine Ware wfud im Mai nach
Franl«eich versendet, die Rechnung dartiber
aber erst im Juni ausgestellt; hier ist der
Berichtsmonat der Juni. Oder: EtrreWare
vfud im August aus Italien bezogen, die

Reclnung hieräber trifft bei dem deutschen
Bezieher aber erst im September ein; hier ist
der Berichtsmonat der September. Aber: Auf
jeden Fall muß ein innergemeinschaftlicher
Warenverkehr spätestens im darauffolgenden
Monat statistisch angemeldet werden, auch
wenn sich die Rechnungsstellung bzw. der
Rechnungseingang weiter verzögert.
Beispiel: Eine Ware wfud im September nach
Diinemark ausgeliefert, die Rechnring aber
erst im Dezember erstellt; hier ist der
Berichtsmonat der Oktober.

1.6 Einsendung der Meldungen

Die Intastat-Meldungen sollten möglichst in
Teilmeldungen kontinuierlich, mindestens

wöchentlich oder dekadenweise übersandt

werden, um die Bearbeitung im Statistischen

Bundesamt zu erleichtern. Die letzte Teilmel-

dung muß spätestens am 10. Arbeitstag nach

Ablauf des Berichtsmonats abgesandt

werden.

Im Falle .1n61 sinzigen monatlichen Gesamt-

meldung muß diese spiitestens am 10. Ar-

beitstag nach Ablauf des Berichtsmonats ab-

gesqndt werden.

Den Meldungen sollten keine anderen Unter-

lalen, wie z.B. Rechnungskopien oder Ver-

sanddokumente beigefügt sein. Auch auf An-

schreiben sollte möglichst verzichtet werden.

1.7 Anmeldestellen

Die Intrastat-Meldungen sind grundsiitzlich

direkt dem Statistischen Bundesamt zuzu-

leiten.

Es ist den Auslcunftspflichtigen jedoch freige-

stellt, diese auch bei einer deutschen Zollstelle

zur Weiterleitung an das Statistische Bundesamt

abzugeben.
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1.8 Rechtsgrundlagen Qlinweis gemäß
Gesetz über die Statistik für Bundes-
zwecke sowie nach § 9 Abs. 2 Bun-
de sdatens chutzgesetz)

Zu den Angaben in den lntrastat-Vordrucken

ist der Auskunftspflichtige aufgrund folgender

Rechtsvorschriften in der jeweils gältigen Fas-

sung verpflichtet:

Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates

vom 7. November 1991 über die Statistiken

des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten

(ABl. EG 1991 Nr. L 316 S. 1)

Verordnung (EWG) Nr. 3046/92 der Kom-

mission vom22. Oktober 1992ar Festle-

gung von Durchführungsvorschriften für die

Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates

über die Statistiken des Warenverkebrs zwi-

schen Mtgliedstaaten und zur Anderung die-

ser Verordnung (ABl. EG 1992 Nr. L 307

s.27).

Verordnung (EWG) Nr. 3590/92 der Kom-

mission vom 11. Dezember 1992 beteffend
die Datennäger für die statistischen lnforma-
tionen der Statistik des llandels zwischen den

Mitgliedstaaten (AB1. EG 1992 Nr. L 364

s.32).

Verordnung (EWG) Nr.2256192 der Kom-

mission vom 3 I . Juli 1992 über die statisti-

schen Schwellen der Statistik des Handels

zwischen Mitgliedstaaten (ABl. EG 1992 Nr
L 219 S.40)

Verordnung @WG) Nr. 2658/87 des Rates

vom23. Juti 1987 über die zolltarifliche und

sürtistische Nomenklatur sowie den gemein-

silmenZolltarif (ABl. EG 1987

Nr. L 256 S. 1)

Verordnung (EWC) Nr. 518/79 der Kommis-

sion vom 19.Mäxz 1979 über die Erfassung

der Ausfubr vollständiger Fabrikationsanla-

gen in der Statistik des Außenhandels der Ge-

meinschaft und des Handels zw'ischen ihren

Mitgliedstaaten (ABl. EG 1987 Nr. L 69 S.

10), geändert durch die Verordnung @WG)
Nr.3521/87 vom?A. November 1987 (ABl.
EG 1987 Nr. L 335, S. 9)

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke

@undesstatistikgesetz-BStatG) vom

22. Jalntar 1987 @GBl. l, S. 462,565) in der

heute gtiltigen Fassung.

Gesetz über die Statistik des grenzüber-

schreitenden Warenverkehrs (Außenhan-

delsstatistikgesetz-AHStatGes) in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-

nummer 7 402-l veröffentlichten bereinigten

Fassung, ge?indert durch Artikel 9 des 1.

Statistikbereinigungsgesetzes vom 14. März

1980 (BGBI. r S. 294)

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes

über die Statistik des grenzüberschreitenden

Warenverkehrs (Außenhandelsstatistik-

Durchführungsverordnung - AHStatDV) in
der Fassung der Bekanntnachung vom

8. Februar 1989 (BGBI.I S. 203)

Die Eizelangaben in den Intastat-Meldun-

gen unterliegen der statistischen Geheimhal-

tung nach § 16 BStatG. Nur in den ausdräck-

lich genehmigten Ausnahmefällen därfen

Einzelangaben übermittelt werden. Eine

Übermittlung der erhobenen Einzelangaben

istnach§ 11Abs. I AIIStatGesi.V.m. § 16

Abs. 4 BStatG an die fachlich zustlindigen

obersten Bundes- und Landesbehörden in
Form von Tabellenmit statistischen Ergeb-

nissen zulässig, auch soweit Tabellenfelder

nur einen sinzigsn Fall ausweisen.

Nach § 16 Abs. 3 BStatG ist es zulässig, den

statistischen Amterr der Länder die ihren je-
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weiligen Erhebungsbereich betreffenden Ein-

2s[angaben für Sonderaufbereitungen auf re-

gionaler Ebeng zu übermitteln. Ferrer därfen

sich das Statistische Bnndesamt und die stati-

stischen Amter der Länder untereinander Ein-

zelangaben für die Erstellung der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes

und der Länder übermitteln.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, flir
die Durchführung wissenschaftlicher Vor-

haben den Hochschulen oder sonstigen Ein-

richtungen mit der Aufgabe unabhäingiger

wissenscha"ft licher Forsciung Ein zel angaben

dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese. so

anonymisiert sind, daß sie nur mit einem un-

verhältrismäßig großen Aufivand an Zeit,

Kosten und Arbeitsl«aft dem Beftagten oder

Betroffenen wieder zugeordnet werden kön-

nen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch

für die Personen, die Empf?inger von Einzel-

angaben sind.

Gem?iß § 1l Abs. 2 AHStatGes därfen Er-

gebnisse der Außenhandelsstatistik nach Wa-

ren, nach ftemden Läindem und nach Bundes-

läindem gegliedert veröffentlicht werden,

wenn der Name des Auskunftspflichtigen

nicht bekanntgegeben wird. Macht ein Aus-

kunftspflichtiger eine Beeinträchtigung seiner

Interessen durch eine derartige Veröffentli-

chrmg geitend, so kann das Statistische Bun-

desamt auf seinen Antag von einer Veröf-

fentlichung ganz sdsl teilweise absehen.

Die Intrastat-Vordrucke werden gemäß Art.

13 Abs. 3 der Verordnung (EWG)

Nr. 3330/91 zwei Jahre aufbewahrt und nach

Ablauf dieser Frist llntff Beachtung der

Geheimhaltungsvorschri ft en vemichtet.

2. Gestaltung der Vordrucke

In der Bundesrepublik Deutschland sind von

den Auskunftspflichtigen grundsätzlich die

nationalen Intrastat-Vordrucke N flir
Versendung und Eingang zu verwenden.

Diese bestehen jeweils aus einem Blaft, das

dem Statistischen Bundesamt zu übersenden

ist. Den Auskunftspflichtigen wird

empfohlen, eine Kopie des übersandten

Vordrucks für eventuelle Rückfragen seitens

des Statistischen Bundesamtes mindestens ein

Jahr aufzubewahren.

Es ist zulrissig, an Stelle der Intrastat-Vor-
druclre N auch das Einheitspapier @xem-
plar 2 - Versendung bzw. Exemplar 7 -
Eingang) zu verwenden. In diesem Fall sind
die Ausfihrungenim Merkblatt zum Ein-
heitspapier zu beachten.

Die statistischen Meldungen kinnen auch auf
magneti s chen D atentr rig ern üb ermi ttel t
werden. Informationen hierru sind beim
Statistischen Bundesamt einatho len.

3. Bereitstellung der Vordrucke

Die Auskunftspflichtigen erhalten die Er-

hebungsvordrucke kostenlos. Sie können mit

einem vorbereiteten Bestellfonnular oder

formlos beim Statistischen Bundesamt ange-

fordert werden.

Kostenlos abgegeben werdel die lntrastat-

Vordrucke jedoch nur in Form des Einzel-

blaf"es. Mehrblättrige Vordrucke (Original +

Kopie), selbstdurchschreibende Trennsätze

sowie Endlospapiere, jeweils mit oder ohne

individuell gewtinschte Eindrucke, müssen

bei einem der vom Statistischen Bundesamt

zum Nachdruck lizenzierten Außenhandels-

oder Formularverlage erworben werden.
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4. Ausfüllen der Vordrucke

4.1 Sprache

Die Intrastat-Vordrucke sind in deutscher

Sprache auszufrllen.

4.2 Schreibmiuel

Die Intrastat-Vordrucke sind mit Schreibma-

schine oder in einem mechanografischen oder

ähnlichen Verfahren in blauer oder schwarzer

Farbe auszuflillen.

4.3 Zusammenfassung

Die Angaben zu mebreren innergemein-

schaftlichen Warenverkehren in einem Be-

richtsmonat können in einer Position zus{rm-

mengefaßt werden, wenn bei den einzelnen

Warenverkehren die Angaben für die

Vordruck-Felder 8 bis 15 identisch sind, d.h.

wenn jedes einzelne dieser Felder dieselbe

S chlüsselzabl enthält.

4.4 Berichtigungen

Um die maschinelle Lesbarkeit des Intastat-
Vordrucks nicht zu beeinträchtigen, dürfen

beim Ausfüllen der Meldung unzutreffende

Angaben nicht gestrichen oder mit den

zutreffenden Angaben überschrieben werden.

Bei Anderungen ist immer ein neuer

Vordruck zu verwenden.

Intrastat-Meldungen, die sich nach Einsen-

dung an das Statistische Bundesamt als feh-

lerhaft herausstellen, sind grundsätzlich nr
berichtigen. Es sind nur Angaben zu kor-

rigieren, die im Zeitpunkt der Anmeldung ob-

jektiv unzuteffend waren (2.B. Anmeldung

einer anderen als der gelieferten Ware), nicht

dagegen später eingetretene Anderungen

(2.8. spätere Vertragsänderungen oder Men-

genrabatte am Jahresende).

Aus Vereinfachungsgründen soll sich eihe

Berichtigung nur auf bedeutende F?ille

beschränken:

- Angaben in den Feldem 18 und 19.müssen

nur korrigiert werden, wenn sich der ur-

sprtingliche Wert durch die Korrektur um

rhehr als 2.000,- DM verändert;

- Angaben in den Feldern 16 und 17 müssen

nur korrigiert werden, wenn sich die ur-

sprüngliche Menge dwch die Korrektur um

mehrals5%verändert;
- Angaben in den übrigen Feldern müssen nur

konigiert werden, wenn der Statistische

Wert (Feld 19) der betreffenden Waren-

position höher ist als 2.000,- DM.

Als Berichtigungsmeldung ist eine als solche

deutlich gekenrzeichnete Kopie der ur-

spränglichen Meldung zu verwenden, in der

die notwendigen Anderungen gut erkennbar

vorgenommen wurden.

4.5 Verwendung mehrerer Vordrucke

Reicht die Anzahl der Positionen eines In-

tastar-Vordruckes für die Meldung nicht aus,

so sind weitere Intrastat-Vordrucke zu ver-

wenden. Die einzelnen Positionen sind dabei

ohne Unterbrechung fortlaufend im Feld7 Et
numerieren.

4.6 Fragen zum Ausfüllen der Vor-
drucke

Fragen zum Ausfüllen der Intrastat-Vor-

drucke können an

Statistisches Bundesamt
Außenhandel

D-65180 Wiesbaden
gerichtet werden. In dringenden Fällen gibt

das Statistische Bundesamt auch telefonische

Auskünfte.
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5. Bemerkungen zu den einzelnen Feldern der Vordrucke

5.1 Yersendung

F eld I - Umsatzsteuernummer/Auskunftspfl ichti ger

Erstes Unterfeld - Umsatzst.-Nr .lZtsatz/Bwdesl.FA

Erstes Teilfeld - Umsatzst.-Nr

Anzugeben ist die Umsatzsteuemummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner

Umsatzsteuer-Voranmeldung anzugeben hat. Sie ist linksbündig einzutragen. Nichtrumerische

Zeichen (/; u.a.) sind zu unterdrücken.

Die Anzahl der Ziffern einer Umsatzsteuemummer ist in den einzelnen Bundesländem

unterschiedlich:

9stellig im Saarland

l0stellig in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

In Berlin ist oft nw eine Sstellige Steuerrummer bekannt. In solchen Fällen muß im Sta-
tistischen Bundesaint die komplette Steuernummer erfragt werden.

In Hessen ist oft die Steuenrummer l lstellig. In solchen Fällen muß die "0!' in der ersten
Stelle gestrichen werden.

llstellig in den übrigen Bundesländern

In payern ist oft nur eine 8stellige Steuemummer bekannt. In solchen FäIlen muß im
Statistischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.

In Nordrhein-Westfalen ist oft die Steuenrummer l2stellig.
In solchen Fällen muß die "0" in der 4. Stelle von vofll gestrichen werden.

In Zweifelsfällen sollte das Statistische Bundesamt, Telefon (0611)75-2729 konsultiert werden.

Hinweis: Bei der hier geforderten Umsatateuernummer handelt es sich nicht um ilie Umsatzsteuer-
Iilentiftkationsnutnmer, die vom Bandesamtfür Finanzen zugeteilt wird und bei
innergemeinschaftlichen Lieferangen auf den Rechnangen anzugeben isl

Zweites Teilfeld - Zusatz

Anzugeben ist die vom Statistischen Bundesamt zugeteilte dreistellige Nummer zur Unterscheidung

von getennt zur Statistik meldenden Untemehmen innerhalb einer Organschaft bzw. von getrennt zur

Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines Untemehmens. Ist keine Nummer zugeteilt worden,

bleibt dieses Feld leer.
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Drittes Teilfeld - Bundesl.FA

Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden Schlüsselnummem das Bundesland, in dem das für

die Veranlagung zur Umsdtzsteuer zusüindige Finanzamt seinen Sitz hat. Die zu verwendenden

Schlüsselnummern sind in der Anlage 1 aufgefübrt.

Zweites Unterfeld - Auskunft spflichtiger

Anzugeben sind Name und Vomamebz,u- Firma turd vollständige Anschrift des Auskunftspflichtigen

(siehe auch 1.2).

Beispiele:

a) Ein in Nordrhein-Westfalen (Schlüssel-Nr. 05) ansässiges Unternehmen mit der Steuernummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I meldet zental v on einer Stelle ar Intrahandelsstatistik

b) EininNiedersachsen(Schlüssel-Nr.03)ansrissigerKoruernAmitderSteuernummer456TS90123

besteht aus den Unternehmen X, Y und Z, die eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft bilden.

Jedes lJnternehmen meldetfir sich getrennt ntr Intrahandelsstatistik Dem Unternehmen Z mit

Sitz beispielsweise in Thüingen würde in diesem Fall vom Statistischen Bundesarnt die

Unterscheidungsnummer 00 j rugeteilt.

I Umsa[st-Nr. ZusaE Bundesl. FA

Auskunttspfl ichtiger (Name und tuischrift)

Ahrens Maschinenbau AG
Lagerstra$e t7-21
99086 Erfurt

Dieses Feld 1 ist auch dann auszuf[illen, wenn ein Drittanmetder (2.8. Spediteur) in die Abgabe der

statistischen Meldung eingeschaltet ist.

L2 45678901

MüIIer & Sohn GmbH Co. KG
BergbausttalJe 2-4
45327 Essen

Bundesl. FAZusaE

Auskunttspflichtiger (Name und Anschrift)

I Umsausl-Nr.
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Feld 2 - Monat/Jahr

Anzugeben ist der Berichtszeitraum (siehe auch Nr. 1.5).

Erstes Unterfeld

Anzugeben ist der Monat tn zurei Ziffem (2.8. 01 für Januar, 02 für Februar usw.).

Zweites Unterfeld

Anzugeben sind die letzten zweiZlffemdes Jahres (93, 94 usw.).

Beispiel:

Die Meldung zur Intrahandelsstatistik betrifft den Beichtszeitraum 1. bis 31. Juli 1993

Feld 3 (ohne Bezeichnung)

Dieses Feld ist nicht auszuftillen.

FeId 4 - Umsatzsteuernurnmer/Drittanmelder

Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn der Auskunftspflichtige einen Drittanmelder (2.8. Spediteur)

beauftragt hat, die statistische Meldung zu erstellen.

Erstes Unterfeld - Umsatzst.-Nr./ZusatzlBundesl.FA

Zu den einzelnen Teilfeldem gelten die Ausführungen zu Feld 1, Erstes Unterfeld, jedoch bezogen auf

den Drittanmelder. Wird einem Drittanmelder vom Statistischen Bundesamt eine spezielle Nummer

ztgeteilt, so ist diese anzugeben.

Zweites Unterfeld - Drittanmelder

Anzugeben sind der Name und Vomame bzw. Firmaund vollständigb Anschrift des Drittanmelders.

2 MonaUJanr

m7 '93
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Spedition König KG
Rheinstraße 1
55116 Mainz

a UmsaEst.Nr Eunde§. FA

Dritlanmelder (Name und Anschrrft)

ZusaE

Beispiel:

Ein in Hessen (Schlüssel-Nr. 06) ansrissiges Unternehmen mit der Steuernummer 12 345 678 90 wird

durch eine Spedition mit Sitz in Rheinland-Pfalz (Schlüssel-Nr. 07) und der Steuernummer 9876543210

bei der Anmeldung zur Intrahandelsstatistik vertreten.

Fetd 5 - (ohne Bezeichnung)

Enthält lediglich die Anschrift des Statistischen Bundesamtes. Soweit dies von einzelnen Auskunfts-

pflichtigen bzw. Drittanmeldern gewänscht ist, kann rechts neben der Anschrift eine betriebsinterne Refe-

renznummer, z.B. Recbnungsnummer angegeben werden.

Feld 6 - Warenbezeichnung

Anzugeben ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muß, daß die eindeutige

Identifizierung der Ware nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik möglich ist. Läßt die

übliche Handelsbezeichnung nicht eindeutig erkennen, von welcher Art die Ware ist und zu welcher Wa-

rennummer des Warenverzeicbnisses sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die

Art der Bearbeitung, den Verwendungszweck oder andere die Warenart kennzeichnende Merl«nale z.ter-

gänzga.
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Beispiel:

87.02 | xvrr

Warnbataichnung Waraanufiana? l.3oillrra
L.Lhh.h

Knftfehrzcugc zum Bclördcrn von zchn odcr moht Pcnoncn, cln.
rchllcßllch Fahrcr:

-mlt folb.ny.?b..nnun9.rnotoilnh s.lbtrtondung lDlIrl. odrr Hrlb.
dbrrlnotorl:

--mit.in.m Hubrrum von mlhr rlr 25O0 cmt:
--- nau
---grbrrueht .. .. .
--mll rinrm Hubrrum von 25OO cml ottrr wrnigrn

---grbrrucht .....
-tnd.ta!
-- mit Xolb.nv.rbr.nhungrrrotor mlt Fr.md!ünduag

---mit linrm Hubrrum von mahi rtr 28OO cnrl:

---- grbrrucht
---mh rincm Hubnum voo 28OO cn! odrr wrnigcr:

---- gcbraucht

--aodata ..

sr
Sr

sr
sr

e70,2
8r02

Sr
ST

sr
Sr
sr

t702 ro 0t
1702 r0 e3

8102 00 3r
E702 90 39
8702 00 00

a702
4702

tl
t0

It
t0

t0
ro

00
80

Es wird eine neuer Kleinbus mit Dieselmotor (Hubraumlon 3000 cm3) und 12 Sitzplcitzen in einen

anderen Mitgliedstaat versandt. Die zutreffende Warennummer lautet 8702 10 11.

Folgende Warenbezeichnung reichtftir eine eindeutige Identifizierung nicht aus:
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neuer Kleinbus nit l2 Sitzplätzen
und DieselEotor uit eineo Hubrauu
von 3000 csr3

Eine zut4effende Warenbezeichnung wtire z.B.

Feld 7 - Pos.-Nr

Anzugeben ist die laufende Nummer; falls für die Meldung mehrere Vordrucke erforderlich sind, ist die

Numerierung auf den nachfolgenden Vordrucken ohne Unterbrechung fortzuführen.

Feld 8 a - Bestimmungsmitgliedstaat

Anzugeben ist der Mtgliedstaat, in dem die Waren gebraucht oder verbraucht, bearbeitet oder verarbeitet

werden sollen; ist der Bestimmungsmitgliedstaat nicht bekannt, so gilt als Bestimmungsmitgliedstaat der

letzte bekannte Mitgliedstaat, in den die Waren verbracht werden sollen. Anzugeben ist der dreistellige

Ltinderschlüssel gemäß dem Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (Anhang 1).

Beispiel:

Es werden Waren aus Deutschlandyersandt, diefir Giechenland (Schlüssel-Nr. 009) bestimmt sind.

r [66? r
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Feld 8 b - Ursprungsregion

Anzugeben ist für Waren mit Ursprung in Deutschland die Ländernummer des Bundeslandes, in dem die

Ware ihren Ursprung hat. Die Ländemummem sind im Anhang 1 aufgeführt. Ist der Ursprung nicht mehr

zu ermitteln, ist die L2indernummer des Bundeslandes anzugeben, aus dem die Ware versandt wurde.

Für Waren mit auslZindischem Ursprung ist die Schlüssel-Nr. 99 einzutragen.

Beispiel:

Es wird eine Ware mit Ursprung in Mecldenburg-Vorpommern (Schlüssel-Nn 13) versandt.

Feld 9 - Lieferbedingung

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 10 - Art des Geschäfts

A:rzugeben ist die Art des Geschäfts mit der Schlüsselnummer gemäI) Anhang 2. Es handelt sich hierbei

um eine Angabe über bestimmte Klauseln des Geschäftsverhages.

Beispiel:

Eine Ware wird verknuft (Schlüssel-Nr. 11).

FeId 11 - Verkehrszweig

Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden Codes die Art des Verkehrszweiges entsprechend dem

mufinaßlichen aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Waren das Gebiet Deutschlands verlassen.

I - Seeverkehr

2 - Eisenbahnverkehr

3 - Straßenverkehr

4 - Luftverkehr

5 - Postverkehr

i

7 - Festinstallierte Transporteinrichtungen

8 - Binnenschiffsverkehr

9 - Eigenantrieb

I
t r@

IO Afi

E
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Beispiel:

Eine Ware wird zur Versendung auf einen LKW verladen. Die grervüberschreitende Beftirderungfindet

mit der Eisenbahn statt, aufdie der LKW verladen wird (sog. Huckepackverkehr).

Feld 12 - Einladehafen

Dieses Feld ist nur im See- und Luftverkehr auszufüIlen. Anzugeben ist gemäiß Arhang 3 die Schlüssel-

nurnmer des deutschen Hafens oder Flughafens, wo die Waren auf das beim Überschreiten der Grenze be-

nutzte aktive Verkehrsmittel verladen werden.

Beispiel:

Es werden Waren im Seehafen Rostock (Schlüssel-Nr. 9932) verladen, um anschlie/iend per Schiff in

einen anderen Mitgliedstaat verbracht zu werden.

ll Errdcnrlrr

9932

Feld 13 - Warennummer

Anzugeben ist die achtstellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in

der jeweils gältigen Fassung. Das Warenverzeichnis kann über das Statistische Bundesamt bestellt

werden.
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Beispiel:

)§/t I ae.so

lYa?.nb.taachßun0 lYaraonumtnal laaoßo.r!
M.a.inh.il

Marchincn zum Waschsn von Wäschc, auch mit Trockcnvorrich-
tung:

-Mmchinrn mlt.in.m Ferrungrvlrmögon rn Trock.nwltch. von lO kg
odor wonlgrr:

-- Werchvollautom.t.n :
--- mit cincm Frttungsvcrmögcn en Trockcnwäecho von 6 kg odcr wcnigcr
---mit cincrn Frsung*crmögon an Trockonwischr von m.hr.lt 6 kg bis

lO k9

--.nd.n Wtrchmrrchinon. mlt rlngobrutrr wlrch.rchl.udrr ...

E450 ll ro

8450 rr 90
E501200
8450 19 00'

Sr

Sr
Sr
Sr

:'
--rnda?a
-Mrchlnrn mlt oincm Ferungrvcrmögan an Ttockanwatchc von mlhr

elr tO ke
-Toih ...

Feld 14 - Ursprungsland

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 15 - Statistisches Verfahren

Anzugeben ist eines der im Anhang 4 aufgeführten Verfahren unter Benutzung eines fünfstelligen

numerischen Codes.

Beispiele:

a) Es werden Gemeinschaftswarenvon Deutschland in einen anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft

zum endgültigen Verbteib versandt.

20 00
90 00

8450
8450

Es wird ein Waschvollautomat mit einem Fassungsvermögen von 5 kg versandt.

8450 il l0
13 Uhlcrntmmlt

It §.lirt ttltün
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b) Gemeinschaftswarenwerden anr wirtschaftlichen Lohnveredelung in einen anderen Mitgliedstaat der

G em ein s c h aft v er s and t.

Feld 16 - Eigenmasse

Anzugeben ist die Eigenmasse der in Feld 6 der betreffenden Position beschriebenen Ware, ausgedrtickt

in vollen Kilogramm ftg). Unter Eigenmasse versteht mau die Masse der Ware ohne alle Umschließun-

gen.

Die Angaben sind auf volle kg auf- oder abzurunden. Wird'auf 0 kg abgerundet, ist in Feld 16 eine "0"

einzutragen.

FeId 17 - Besondere Maßeinheit

Anzugeben ist die Menge in der Besonderen Maßeinheit, wenn im Warenverzeichnis für die Außenhan-

delsstatistik in der jeweils gtiltigen Fassung neben Kilogramm eine zusätzliche Maßeinheit gefordert wird

(2.B. Stück,,Liter, Meter). Nur in diesen Fäillen erfolgt einrc Eintragung, ansonsten bleibt das Feld frei.

Die Bezeichnung der Besonderen Maßeinheit selbst ist nicht anzugeben.

Beispiel:

85.07 | xvr

Wrrrnbrroichnung Wlrnaurnrnlr Boonde'.
M.t anh.it

Von Hand zu f0hrcndc Elcktrowcrkzcugc mit cingcbautcm Elck-
tromotor:

- H.ndboh?maschincn etlcr Art:
--zum Brlricb ohnc .n.rnG Encrgicqucllc
- - !ndarG:
- - - clchropncumatischc
--- rndcrt

-Hrnd{gon:
-- Kcncnsägcn
- - Krcissägcn

- rndrrr Ebktrowork:augc:
--yon dcr für dic Bcaöcitung von Spinnstof{cn vcnvandctcn Afi . . . . . . .

-- !nclcr!:
---rum Ertriob ohnc Grl.rn. Encrgicqucllc . ... ..
--- tndr.a:
- - -- Hrndschlcif meschinon:
--- -- Wintclschldfor
- -- - - Bendschlcilmarchincn

----Ha'ndhobclmaschincn .,:.. ..
----Hcctonschr?an, Grtsschcrtn und Rescnkantcnschncidcr

8508 r0 ro
8508 rO 9r
E50E rO 99

8508 20 tO
tsoE 20 30
650E 20 90

8508 80 tO

8508 80 30

St

St
Sr

sr
Sr
St

Sr

St
sr
St
St
Sr

:'

8508
850E
t50E
E508
850r
EsOE

t506

80 5r
60 53
to 59
EO 70
80 80
80 90
90 00

----rndcrc
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Es werden 950 elektrisch betriebene Handhobelmaschinen der Warennummer 8508 80 70 versandt.

Feld 18 - Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbehag ist in vollen DM und ohne evtl. berechnete Umsatzsteuer anzugeben.

Lautet die Rechnung auf eine ausländische Währung, ist der Rechnungsberag in DM umzurechnen.

Zugrunde gelegt werden könnte z.B. der Devisenkurs lt. Tagespresse oder der für Zollzurecke festgelegte

Briefkurs.

Wird für sfurs innslgsrneinschaftliche Versendung die Rechaung später als im darauffolgenden Monat

(siehe Ausführungen in Abschnitt 1.5) ausgestellt, muß als Rechnungsbetrag das vereinbarte Entgelt

angegeben werden.

Im Anschluß an eine aktive Lohnveredelung gilt als Reehnungsbetag nur der für die Veredelung ein-

schließlich evtl. Nebenkosten in Rechnung gestellte Betrag.

Im Falle einer Rücksendung (in einen anderen EG-Mitgliedstaat) mit Gutschrift ist eine Versendungs-

, Meldung zu machen. Der gutgeschriebene Betag ist in Feld 18 zu übernebmen.

Bei einem nicht berechneten innergemeinschaftlichen Warenverkehr (2.B. Versendung zur passiven

Lohnveredelung oder Reparatur, kostenlose Hilfslieferung, nicht berechnete ErsatzJieferung) oder

einer im Inland durchgeführten Reparatur bleibt das Feld 18 leer.

Feld 19 - Statistischer Wert

Der Statistische Wert ist in vollen DM anzugeben.

Der Statistische Wert ist der Wert einer Ware beim Grenzübergang. Im Falle der Versendung umfaßt er

alle Vertriebskosten innerhalb des Erhebungsgebietes, d.h. im Landverkebr, Luftverkehr und

Binnenschiffsverkebr frei Grenze des Erhebungsgebietes, im Seeverkehr fob Einla{ehafen des

Erhebungsgebietes und im Postverkehr ftei Einlieferungspostanstalt. In den Statistischen Wert sind unter

anderem auch Steuern,Zölle,Abschöpfungen und Abgaben mit Ausnahme der berechneten Umsatzsteuer

einzubeziehen.
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Bei der Versendung nach aktiver Lohnveredelung ist als Statistischer Wert anzugeben: der beim Eingang

engemeldete Statistische Wert der unveredelten Waren zuzäghch aller im Erhebungsgebiet für die

Veredelung und flir die Beforderung der Waren entstandenen Kosten; hierunter fallen auch die Kosten für

Umschließnn gen und Verpacken.

Bei der Rücksendung von Waren in einen anderen EG-Mitgliedstaat ist als Statistischer Wert anzugeben:

der bei ihrem Eingang angemeldete Statistische Wert.

Bei der Versendung von Waren, die unentgeltlich oder im Rahmen eines Miet- oder Leasinggeschäftes

geliefert werden, ist als Statistischer Wert anzugeben: der Preis der Ware, der im Fatle eines Verkaufs

unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs zwischen Käufer und Verkäufer, die voneinander

unabhängig sind, vermutlich vereinbart worden wäre; entsprechendes gilt auch für Geschäfte zwischen

verbundenen Vertragspartnem, wenn die Verbundenheit zu einem anderen Rechnungspreis geführt hat als

zwischen nicht verbundenen Verfragspartnern; hierunter fallen auch Versendungen zur passiven

Lohnveredelung oder zur Reparatur

In der Regel wird der Statistische Wert aus dem Rechnungsbetrag abgeleitet. Dieser ist mit dem Statisti-

schen Wert identisch bei Lieferungen frei Grenze, fob oder frei Einlieferungspostanstalt. Bei Lieferung

ab Werk ist der Rechnungsbetrag um die Transportkosten bis zur Grenze zu erhöhen, bei Lieferung frei

Ilaus dagegen um die Transportkosten ab Grenze zu vermindern. Diese Zu- und Abschläge können

geschäta werden.

Beispiele:

Statistischer Wert bei vorgegebenen Lieferbedingungen :

frei Grerue des Erhebungs-
gebietes oder fob Bremen

ab Werk (F-YW) : Rechnungspreis zuziglich Fracht-,
Versicherungs- und sonstiger Kosten
bis zum Greruort des Erhebungsgebietes

cif Dover : Rechnungspreis abzüglich Fracht-,
Versicherungs- und sonsti gbr Ko sten
vom Greraort des Erhebungsgebietes
bis Dover

Rechnungspreis
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Feld 20 - Ort/Daturn/Unterschrift

Die Anmelürng ist vom Auskunffspflichtigen bzw. Drittanmelder handschriftlich zu unterzeichnen; ne-

ben seiner Unterschrift hat der Auskunftspflichtige bzw. Drittanmelder seinen Namen und Vomamen an-

zugeben. Handelt es sich um eine juristische Person, so hat der Unterzeichner neben seiner Unterschrirt,

seinem Namen und Vorramen auch seine Stellung innerhalb der Firma anzugeben. Wird die Anmeldung

von einem Vertreter unterzeichnet, ist ein das Vertretungsverhältris deutlich machender Zusatz zu ver-

wenden.

Beispiel:

Die Meldung zur Intrahandelsstatistikwird von einer Spedition @rittanmelder) im Auftrag eines Aus-

htnfi s pfl i c hti g en er s t el I t.

20 0rU0atum/Unteßchnft des Auskunftspflichtigen/Drittanmelden

Mainz, 10. August 1.993

il:r:f'il3?0"". ,Aa;
Spedition König AG, Abt.-Leiter Export

Das Muster eines ausgefüllten Vordrucks "Versendung" ist im Anhang 5 dieser Ausfüllanleitung zu fin-

den.
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5.2 Eingang

Feld 1 - Umsatzsteuernummer/Auskunftspflichtiger

Erstes Unterfeld - Umsatzst.-Nr./ZusatzlBundesl.FA

Erstes Teilfeld - Umsatzst.-Nr.

Anzugeben ist die Umsatzsteuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner

Umsatzsteuer-Voranmeldung arzugeben hat. Sie ist linksbändig einzutragen. Nichürumerische

Zeichen (/; u.a.) sind zu unterdrticken.

Die Anzahl der Ziffem einer Umsatzsteuemummer ist in den einzelnen Bundesländem

unterschiedlich:

9stellig im Saarland

lOstellig in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Ifessen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

In Berlin ist oft nur eine Sstellige Steuemummer bekannt. In solchen FäIlen muß im
Statistischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden.

ln Hessen ist oft die Steuemummer I lstellig. ln solchen Fälen muß die"O" in der ersten
Stelle gestrichen werden.

llstellig in den übrigen Bundesländern

In Bayern ist oft nur eine Sstellige Steuernummer bekannt. In solchen Fällen muß im
Statistischen Bundesamt die komplette Steuernummer erfragl werden.

In Nordrhein-Westfalen ist oft die Steuernummer l2stellig.
In solchen Fällen muß die "0" in der 4. Stelle von vom gestrichen werden.

In Zweifelsfzillen sollte das Statistische Bundesamt, Telefon (0611)75-2729 konsultiert werden.

Einweis: Bei der hier geforderten Umsatzsteuernummer handelt es sich nicht um die Amsatateaer-
Identiftkationsnummer, die vom Bunilesamtfiir Finanzen zugeteilt u,ird und bei
innergemeinschaftlichen Erwerben dem Lieferanten mitzateilen ist.

Zweites Teilfeld - Zisatz

Anzugeben ist die vom Statistischen Bundesamt zugeteilte dreistellige Nummer zur Unterscheidung

von getrennt zur Statistik meldenden Unterrehmen innerhalb einer Organschaft bzw. von gefrerult anr

Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines Unternehmens. Ist keine Nummer zugeteilt worden,

bleibt dieses Feld leer.

Drittes Teilfeld - Bundesl.FA

Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden Schlüsselnummem das Bundesland, in dem das für

die Veranlagung zur Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat. Die zu verwendenden

Schlüsselnumrnem sind in der Anlage I aufgeführt.
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Zweites Unterfeld - Auskunftspflichtiger

Anzugeben sind Name und Vomamebau. Firma und vollständige Anschrift des Auskunftspflichtigen

(siehe auch 1.2).

Beispiele:

a) Ein in Hessen (Schlüssel-Nr. 06) ansössiges Untemehmen mit der Steuernummer 123 45 67 890

meldet zentral von einer Stelle zur Intrahandelsstatistik

b) Ein in Baden-Württemberg (Schlüssel-Nr. 08) ansössiger Koraern A mit der Steuernummer

l2i 45 67 890 besteht aus den (Jnternehmen X, Y und Z, die eine umiatzsteuerrechtliche

Organschaft bitden. Jedes Unternehmen aber meldetfiir sich getrennt zur'Intrahandels-

statistik Dem Unternehmen Y mit Sitz beispielsweise in Sachsen würde in diesem Fall vom

Statistischen Bundesamt die Unterscheidungsnummer 002 zugeteih.

Dieses Feld 1 ist auch dann auszufüllen, wenn ein Drittanmelder (2.B. Spediteur) in die Abgabe

der statistischen Meldung eingeschaltet ist.

FeId 2 - Monat/Jahr
Anzugeben ist der Berichtszeitraum (siehe auch Nr. 1.5)

1234567

FFB-Fahrzeugbau KG
Ladenburgerstr. 27
60433 Frankfurt/Main

Bundesl. FAZusaE

Auskunttspflichtiger (Name und Anschrift)

I UmsaEst-Nr.

890

Dresdener Haushaltsgeräte AG
Hansastraße 19
01097 Dresden

I UmsaEst.-Nr. Bundesl. FAZusah

Auskunttspllichliger (Name und Anschrrtt)
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Erstes Unterfeld

Anzugeben ist der Monat in zwei Ziffem (2.B. 01 f,ir Januar, 02 flir Februar usw.)

Zweites Unterfeld

Anzugeben sind die letzten zweiZiffemdes Jahres (93, 94 usw.).

Beispiel:

Die Meldung zur Intrahandelsstatistik betrifft den Beichtszeitraum l. bis i1- Juli 1993

Feld 3 - (ohne Bezeichnung)

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 4 - UmsatzsteuernurlmerlDrittanmelder

Dieses Feld ist nur auszufülten, wenn der Auskunftspflichtige einen Drittanmelder (2.8. Spediteur)

beauftragt hat, die statistische Meldung zu erstellen.

Erstes Unterfeld - Umsatzst.-Nr./ZusatzlBundesl.FA

Zu den einzelnen Teilfeldem gelten die Ausfübrungen zu Feld l, Erstes Unterfeld, jedoch bezogen

auf den Drittanmelder. Wird einem Drittanmelder vom Statistischen Bundesamt eine spezielle

Nummer zugeteilt, so ist diese anzugeben.

Zweites Unterfeld - Drittanmelder

Anzugeben sind der Name und Vomame bzw. Firmaund vollständige Anschrift des Drittanmelders

Beispiel:

Ein im Saarland (Schlüssel-Nr. l0) ansrissiges (Jnternehmen mit der Steuernummer 12 345 6789 wird

durch eine Spedition mit Sitz in Rheinland-Pfalz (Schlüssel-Nr. 07) und der Steuernummer 987654i210

bei der Anmeldung atr Intrahandelsstatistik vertreten.

2 iJonat/Jahr

a7 ?)
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1

Soedition Wenzel GmbH
Bädstraße 15
67655 Kaiserslautern

Bundesl. FAZusatz

Drittanmelder (Name und Anschrift)

a UmsaEsL-Nr.

Feld 5 - (ohne Bezeiohnung)

Enthält lediglich die Anscbrift des Statistischen Bundesamtes. Soweit dies von einzelnen Auskunfts-

pflichtigen bzw. Drittanmeldern gewtinscht ist, kann rechts neben der Anschrift eine betriebsinteme

Referenznummer, z.B. Rechnungsnummsl angegeben werden.

FeId 6 - Warenbezeichnung

Anzugeben ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muII, daß die eindeutige

I«lentifizierung der Ware nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik möglich ist. Läißt die

übliche Handelsbezeichnung nicht eindeutig erkennen, von welcher Art die Ware ist und zu welcher Wa-

rennurtmer des Warenverzeichnisses sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die

Art der Bearbeitung, den Verwendungszweck oder andere die Warenart kennzsiohnrnde Merkrnale zu er-

gänzen.

Beispiel:

91.02 | xvr[
WalüLaaich,rung Wutaaunrmll loofrllorU.Lhlrai

Armbenduhrcn, Tlrchcnuhrcn und lhnllchr Uhrrn lrlnrchllcß[ch
Slffrra-" vom glclchrn Typf, eurgcnomm.n Uhrin dor porhton

-Armbrnrluh?.n. mlt Btttorlo odrt Allumol.to? D.trl.b.a. ruch mlt
StoDp.lndchtung:

--nu? lnlt rnach.nla8hor Anrtgo
-- nut mh cptc{laltrcalrchor Anrlgo
--andana
-.nd.r. &aDtaduh?.n, ruch tnlt Btcpp.larlchtuaS!
--mh .utom.tbch.m Auta4 ......:.
--radaaa

sr
Sr
Sr

sr
Sr

Sr
Sr

eto2 2t @
cro2 2t oo

eloz tt oo
,ro2 t2 00tto2 re oo

ero2 0t oo
,ro2 ee oo

- andara:
--mh !.tt.rl. cder Allurnul.tc? b.t Lb.n
--andana
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! t$ruÜoritnng

Es werden baxeiebetriebene Armbanduhren mit nur mechanischer Arueige aus einem anderen

Mitgliedstaat bezogen. Die zutreffende Warennummer lautet 9102 11 00.

Folgende Warenbezeichnung reichtfi)r eine eindeutige Identifizierung nicht aus

Eine zutreffende Warenbezeichnung wtire z.B:

Feld 7 - Pos.-Nr

Anzugeben ist die laufende Nummer; falls für die Meldung mehrere Vordrucke erforderlich sind, ist die

Numerierung auf den nachfolgenden Vordrucken obne Unterbrechung fortzuführen.

Feld 8 a - Versendungsmitgliedstaat

Anzugeben ist der Mtgliedstaat, in dem die ihn verlassenden Waren Gegenstand einer Versendung mit

Bestimrnungsmitgliedstaat Deutschland geworden sind. Ist dieser Versendungsmitgliedstaat nicht

t

Armbanduhren,

bat ter iebe t r ieben,
uit nur mechanischer Anzeige
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bekannt, so ist der Einkaufsrnitgliedstaat anzugeben. Einkaufsmitgliedstaat ist der Mitgliedstaat, in dem

der Verragspartner (Verkäufer) ansässig ist, mit dem der Vertag, reine Beftirderungsverträge

ausgenornmen, der zur Lieferung der Waren nach Deutschland führt, geschlossen wwde. Anzugeben ist

der dreistellige Länderschlässel gemäß dem Länderverzeichnis für die Aullenhandelsstatistik (Anhang l)

Beispiel:

Es werden Waren aus Portugal (Schlüssel-Nr. 010) nach Deutschland verbracht.

t ttß'UiüBBt.ßrg.
,lorol o D

Feld 8 b - Bestimmungsregion

Anzugeben ist die Länderlurnmer des Bundeslandes, in dem die eingehenden Waren verbleiben sollen.

Die Ländemummern sind im Anhang 1'aufgeführt. Ist der endgältige Verbleib zum Zeitpunkt der

Meldung noch nicht bekannt, ist da.s Bundesland anzugeben, in das die Waren verbracht werden.

Ist die Ware für das Ausland bestimmt, so ist die Schlissel-Nr.25 arzttgeben.

ßeispiel:

Die bezogenen V[aren sindfi)r Brandenburg (Schlüssel-Nr. 12) bestimmt.

Feld 9 - Lieferbedingung

Dieses Feld ist nicht auszufüllen.

Feld 10 - Art des Geschäfts

Anzugeben ist die Art des Geschäfts mit der Schlüsselaummer gemäß Anhang 2. Es handelt sich hierbei

,m eine Angabe über bestimmte Klauseln des Geschäftsverhages.

Beispiel:

Eine Ware wird geknuft (Schlüssel-Nr. 11),

l0Antr

I

t
I t
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Feld 11 - Verkehrszweig

Anzugeben ist unter Benutzung der nachfolgenden Codes die Art des Verkehrszweiges entsprechend dem

muhnaßlichen aktiven Verkehrsmittel, mit dem die Waren nach Deutscbland gelangen.

I - Seeverkefu

2 - Eisenbahnverkehr

3 - Staßenverkehr

4 - Luftverkehr

5 - Postverkehr

7 - Festinstallierte Transporteinrichtungen

8 - Binnenschiffsverkehr

9 - Eigenantrieb

Beispiel:

Eine Ware geht auf einem Lkw verladen ein. Die grenzüberschreitende BeJtirderungfand mit einer Frihre

(Seeverkehr) statt, auf die der LIa,v verladen worden war.

Feld 12 - Entladehafen

Dieses Feld ist nur im See- und Luftverkehr auszuflillen. Anzugeben ist gemäß Anhang 3 die Schlüssel-

nufltmer des deutschen Hafens oder Flughafens, wo die Waren von dem beim Überschreiten der Grenze

benutzten aktiven Befürderungsmittel entladen werden.

Beispiel:

Aus einem anderen Mitgliedstaat bezogene Waren werden per Flugzug beftirdert und gehen über den

Flughafen Franlcfurt/Main (Schlüssel-Nr. 6 3 0 3) ein.

il Y

6303
12 Eiü.ütfrhn
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Feld 13 - Warennummer

Anzugeben ist die achtstellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in

der jeweils gtiltigen Fassung. Das Warenverzeichnis kann über das Statistische Bundesamt bestellt

werden.

Beispiel:

85.O7 xvt
Wrrurbcrictmuag Wa?aanufrmt Ecoadra

It t iah.it

Von Hand:u l0hrcndc Elcktrowcrhougc mit oingcbautem Elek'
t?omotor:

- Hrndbohrmeichincn rllcr Art:
--rum Bctricb ohnc crt.m6 Encrgicqucllc

--andGrc:

---rndcro
-Hrnddgen:
--Kctlcnsägcn
--Krcisrägrn
--lnd€rc
- and.ra Elcktrowcrkzcugc:
--Yon dcr für dic Bcarbcirung von Spinnstoflcn vcrwcndctcn Aa ..
--andcrc:
---rum Bctricb ohna Grlrrnr Encrgiequcllc

--- lndorc:
---- Handschlcif meschincn:
-----Winlalschleilcr . .. -

----- Bandschlcilmaschincn
-----andctc
---- Hrndhobclmaschincn
-'-- Hcckcnschcrcn, Gra3schcrcn und Rlscnkanrcnschncidcr
-:--lnClCrC ...

-Tcilo -

8508 lo 10

8508 lo 9l
8508 lo 99

850E 20 to
8508 20 30
8508 20 90

8508 80 to

8508 80 30

St

St
St

St
St
St

Sr

St
St
St
St
Stl

EO 5l
80 53
80 59
80 70
EO 80
80 90
90 00

850E
8508
8508
8508
8so8
8508
8508

Es werden mit Akhtmulator betriebene elektrische Handbohrmaschinen bezogen.

Feld 14 - Ursprungsland

Anzugeben ist das Land, in dem die Waren vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind. Sind an

der Herstellung einer Ware zwei oder mehr L?inder beteiligt, so ist Ursprungsland das Land, in dem die

letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, sofern diese

in einem dazu eingerichteten Untemehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines neuen

Erzeugnisses geführt hat oder eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt.

8508 t0 r0
t! lthcrnnma
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Ist das Ursprungsland nicht bekannt oder ist die Ware deutschen Ursprungs, so ist der

Versendungsmitgliedstaat anzugeben.

Beispiel:

Es wird eine Gemeinschaftsware nach Deutschland verbracht, die ihre letzte wesentliche und

wirtschaftlich gerechtfertigte Bearbeitung in Franlcreich (Schlüsset-Nr. 001) erhalten hat.

Feld 15 - Statistisches Verfahren

Anzugeben ist eines der im Anhang 4 aufgeflihrten Verfahren unter Benutzung eines fünfstelligen

numerischen Codes.

Beispiele:

a) Es werden Gemeinschaftswaren zum endgültigen Yerbleib in Deutschland bezogen.

b) Gemeinschafiswaren werden zur wirtschaftlichen Lohnveredelung vorübergehend nach Deutschland

verbracht.

15 Slrlist ltrdrhrcn

Feld 16 - Eigenmasse

Anzugeben ist die Eigenmasse der in Feld 6 der beteffenden Position beschriebenen Ware, ausgedrückt

in vollen Kilogramm ftg). Unter Eigenmasse versteht man die Masse der Ware ohne alle Umschließun-

gen.

Die Angaben sind auf voll kg auf- oder abzurunden. Wird auf 0 kg abgerundet, ist in Feld 16 eine "0"
einzutragen.

Feld 17 - Besondere Maßeinheit

Anzugeben ist die Menge in der Besonderen MafJeinheit, wenn im Warenverzeichnis für fi6 Alßsnhan-

delsstatistik in der jeweils gältigen Fassung neben Kilogramm eine zusätzliche Maßeinheit gefordert wird

- 3l -

ta
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(2.B. Sttick, Liter, Meter). Nur in diesen Fällen erfolgt eine Eintragung, ansonsten bleibt das Feld frei.

Die Bezeichnung der Besonderen Maßeinheit selbst ist nicht anzugeben.

Beispiel:

xvt I as.os

Wtraltbltaichnun0 VVrr!nnummor I esondcrc
M!ß.inh.it

Elclctrischc ßasierapparatc, Haarschneidc- und Schcrmaschincn,
mit cingcbautem Elektromotor:

- Rericrrpperrtc 8510 l0 00
85rO 20 00
85t0 90 00

- Hrerrchncid-c- und Schcrmaschincn

-Tcllc .......

Es werden 1000 elehrische Rasierapparate der Vl/arennumer 8510 l0 00 bezogen.

FeId 18 - Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag ist in vollen DM und ohne evtl. berechnete Vorsteuer alzugeben.

Lautet die Rechnung auf eine ausländische Währung, ist der Rechnungsbetrag in DM umzurecbnen. Zugrunde

gelegt werden könnte z.B. der Devisenkurs lt. Tagespresse oder der für Zollmtecke festgelegte Briefkurs.

Geht für einen innergemeinschaftlichen Erwerb die Rechnung später als im darauffolgenden Monat (siehe

Ausführungen im Abscbnitt 1.5) ein, so ist als Rechnungsbetag die Bemessungsgrundlage für die

Erhebung der Erwerbsteuer anzugeben.

Im Anschluß an eine passive Lohnveredelung gilt als Rechnungsbetag nur der für die Veredelung ein-

schließlich evtl. Nebenkosten in Rechnung gestellte Betrag.

Im Falle einer Rücksendung (aus einem anderen EG-Mitgliedstaa| mit Gutschrift ist eine Eingangs-

Meldung zu machen. Der gutgeschriebene Betrag ist in das Feld 18 zu übemehmen.

Bei einem nicht berechneten innergemeinschaftlichen Warenverkehr (2.8. Eingang zur aktiven

Lohnveredelung oder Reparatur, nicht berechnete Ersatzlieferung)'oder einer im Ausland durch-

geführten Reparatur bleibt das Feld 18 leer.

l

17 Bcodcn Mlolinhcit
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FeId t9 - Statistischer Wert

Der Statistische Wert ist in vollen DM anzugeben.

Der Statistische Wert ist der Wert einer Ware beim Grenzübergang. Im Falle des Eingengs umfaßt er alle
Vertriebskosten außerhalb des Erhebungsgebietes, d.h. im Landverkehr, Luftverkehr und
Binnsm6higfsverkehr frei Grenze des Erhebungsgebietes, im Seeverkehr cif Entladehafen des

Erhebungsgebietes und im Postverkehr frei Bestimmrrngspostanstalt. Zutn Statistischen Wert gehören

auch die Kosten, die für die Lagerung der Waren aullerhalb des Erhebungsgebietes entstanden sind, und
zwar auch dann, wsnn der Auskunftspflichtige diese Kosten zu tragen hat. In den Statistischen Wert sind
unter arderem auch Steuem ,Zölle,Abschöpfrrngen und Abgaben mit Ausnahme der Erwerbsteuer
einzubeziehen.

Beim Eingang nach passiver Lohnveredelung ist als Statistischer Wert anzugeben: der bqi der
Versendung angemeldete Statistische Wert der unveredelten Waren zuzüglich aller im andereq

Mitgliedstaat für die Veredehtng und für die Befürderung der Waren entsrendenen Kosten; hierunter
fallen auch die Kosten für Umschließungen und Verpacken.

Bei der Rücksendung von Waren aus einem anderen EG-Mitgliedstaat ist als Statistischer Wert
änzugebeu: der bei der Versendung urspränglich angemeldetete Statistische Wert.

Beim Eingang von Waren, die unentgeltlich oder im Rahmen eines Miet- oder Leasinggeschäftes ge-

liefert werden, ist als Statistischer Wert anzugeben: der Preis der Ware, der im Falle eines Kaufs unter
den Bedingungen des freien Wettbewerbs zwischen Käufer und Verkäufer, die voneinander unabhängig
sind, vermutlich vereinbart worden wäre; entsprechendes gilt auch für Geschäfte zwischen verbundenen

Verhagspartnem, wenn die Verbundenheit zu einem anderen Rechnungspreis geführt hat als zwischen
nicht verbundenen Verhagsparhern; hierunter fallen auch Eingänge zur aktiven Lohnveredelung oder zur
Reparatur.

ln der Regel wird der Statistische Wert aus dem Rechmrngsbekag abgeleitet. Dieser ist mit dem Statisti-
schen Wert identisch bei Lieferungen frei Grenze, cif oder frei Einlieferungsposranstalt. Bei Lieferung ab
Werk ist der Rechnungsbetrag um die Transportkosten bis zur Grenze zu erhöhen, bei Lieferung frei
Haus dagegen um die Transportkosten ab Grenze zu vermindem. Diese Zu- und Abschläge können
geschätzt werden.
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Beispiele:

Statistischer Wert bei vorgegebenen Lieferbedingungen

frei Grenze des Erhebungs-
gebietes oder cif
Bremen Rechnungspreis

ab Werk (F-YW) Rechnungspreis zuzüglich Fracht-,
Versicherungs- und sonsti ger Ko sten
bis zum Grenzort des Erhebungsgebietes

frei Haus Rechnungspreis abzriglich Fracht-,
Versicherungs- und sonsti ger Ko sten
vorn Greraort des Erhebungsgebietes
bis Bestimmungsort.

Feld 20 - Ort/Datum/Unterschrift

Die Anmeldung ist vom Auskunftspflichtigen bzw. Drittanmelder handschriftlich zu unterzeicbnen; ne-

ben seiner Unterscbrift hat der Auskunftspflichtige bzw. Drittanmelder seinen Namen und Vomamen an-

zugeben. Handelt es sich um eine juristische Person, so hat der Unterzeichner neben seiner Unterschrift,

seinem Namen und Vomamen auch seine Stellung innerhalb der Firma anzugeben. Wird die Anmeldung

von einem Vertreter unterzeichnet, ist ein das Vertretungsverhältnis deuflich machender Ztsatz an ver-

wenden.

ßeispiel:

Die Meldung ztr Intrahandelsstatistikwird von einer Spedition @ittanmelder) im Auftrag eines Aus-

htnft spfl i chti g en er s t el I t.

20 0rUDatum/Unterscnrtft des Auskunttspflichtige0/Dnttanmelders

Kaiserslautern. 10. Auqust 1993
Im Auftrag /: 1
Schmitt, ilerbert /U,L L-"
Spedition Wenzel GmbH, Abt.-Leiter Import

Das Muster eines ausgefüIlten Vordrucks "Eingang" ist im A-uhang 5 dieser Ausfüllanleitun g ru finden.
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6. Ifinweise für die Anmeldung von

Teilsendungen von zerlegten

Maschinen, APParaten und

Geräten

Werden zerlegte oder noch nicht zusafilmen-

gesetzte Maschinen, Apparate und Geräte des

Abscbnitts XVI des Warenverzeichnisses für

die Außenhandelsstatistik in Teilsendungen

versandt bzw..gehen diese in Teilsendungen

ein, so ist beim Ausfüllen der Intrastat- i

Vordrucke folgendes zu beachten:

1. AIIe innerhalb desselben Berichtszeitraums

versandten bzw. eingegangenen Teilsen-

dungen sind nach Möglichkeit in einer

Position zusalffnenzufassen.

2. Jede Position ist im FeldWarenbezeich-

nung des Anmeldescheins als 1., 2. usw. bis

... und letäe Teilsendung zu kennzeichnen.

3. Der Bezeichnung der jeweils in einer Posi-

liql engemeldeten Waren sind die Be-

schreibung, Anzabt und ggf. Leistung (z.B'

kW, kVA) der zusammengesetzten

vollständigen Ware (Maschine(n) usw.)

hinzuzufügen.

4. Bei der Position für die erste.Teilsendung

ist im Feld Warenbezeichnung ferner auf

a) das voraussichtliche Gesamtgewicht,

b) den Gesamtwert und

c) den voraussichtlichen zeitlichen Ab-

schluß der Lieferungen (letzte

Teilsendung) hinzuweisen.

5. Für alle Teilsendungen gilt die Waren-

nummer der zusammengesetzten voll-

ständigen Ware; sie gilt gemäiß der All-

gemeinen Vorschrift 2a fik die Auslegung

des Warenverzeicbnisses für die

Außenhandelsstatistik auch für zerlegte

oder noch nicht zusammengesetzte un-

vollständige oder unfertige Maschinen,

Apparate oder Geräte, wenn alle we-

sentlichen Bestandteile dazu versandt

werden bzw. eingehen.

6. Bei der gleichzeitigen V6rsendungbail.

beim gleicbzeitigen Eingang von zu ver-

schiedenen Auffrägen gehörenden Teil-

sendungen ist die jeweilige Auftrags-

nurrmer (Kennwort, Kennziffer oder dgl.)

anzugeben, damit die Zugehörigkeit zu den

eilzelnen Aufträgen zu erkennen ist.

Beiqpiele für die Anmeldung einer bzw.

eines in Teilsendungen gelieferten zerle;' gten

Dampfturbine bzw. Tirbogenerators:

a) Turbinengehäuse-Unterteil .. 840,6 19 13

(1. Teilsendung zu einer Wasser'dampf-

turbine für den Antrieb von ele ;ktrischen

Generatoren, Leistung

38 000 kWGesamtgewicht ...ktYJ

Gesamtwert DM .../letzte Teils'endung etwa

(Monat) 19..)

Twbinenläufer.... 8406 19 13

(6. und letzte Teilsendung zu e:iner Was-

serdampfturbine für 6m Anü'i6b von

elektrischen Generatoren)
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b) Generatorsränder.... 8502 30 91

(1. TeilsendunB zu einem Turbogenerator

Gesamtgewicht ... kglGesamtwert ... DM

....netzteTeilsendung etwa (Monat) I 9...)

Generatorläufer .... 8502 30 91

(5. und letzte Teilsendung zu ehem

Turbogenerator)

7. Vereinfachte Anmeldung für
Waren verschiedener Art, die in
einer Sendung befürdert werden

Bei Waren verschiedener Art in einer Sen-

dung wird in den folgenden Fällen auf die

Anmeldung der einzelnen Warenarten ver-

zichtet (§ 30 Abs. I Nr. 6 und Nr. 15

AHStatDV):

- lJeile und Zubehör für Maschinen, Appa-

ratt :, Geräte, Befürderungsmittel und In-

strur. nente der Kapitel 84 bis 90 des Waren-

verzei :chnisses flir die Außenhandels-

statistik-.. die üblicherweise zur Auuüstung

gehören i.,rnd zusammen mit dem llaupt-

gegensta'nd versandt werden bzw. eingehen.

,l
Die WarEn dürfen mit der Warenbezeich-

i

nung undtWarennummer des Hauptge-

genstandtss und dem Ztsatz "einschließlich
.

des übliciherweise zur Ausrüstung

gehörenciflen Zubehörs und der Ersatzteile"

angemelclet werden.
i
:

I

- Teile uncl Zubehör für Maschinen, Appa-
i

rate, Geräite, Beftirderungsmittel und In-
I

Warenverzeichnisses, die ohne den

Hauptgegenstand versandt werden bzw

eingehen.

Bei einem Gesamtwert der Sendr:ng bis

einscbließlich 5 000 DM dürfen die Waren,

wenn die Sendung mehr als zwei ver-

schiedene Waren enthält, unGr der für Er-

satz- und Einzelteile der betreffenden Ma-

schinen usw. vorgesehenen Warennr'rmmeru

(2.B. 8413 glgO,8466 93 80) angemeldet

werden, auch wenn sich darunter Teile

befinden, die an anderer Stelle im

Warenverzeichnis für die Außenhandels-

statistik gena.rnt oder inbegriffen sind

(ausgenommen sind Sendungen, die sich

überwiegend aus Teilen anderer Waren-

nrmrmern zusammensetzen).

Bei einem Gesamtwert der Sendung von

mehr als 5 000 DM besteht die Möglichkeit,

der Ware, auf die wertrnilßig der größte

Anteit einer Sendung entfällt, auch alle jene

Positionen zuzurechnen, die zu anderen

Warennummem gehören, jedoch nur bis zu

einem Wert von einschließlich 2 000 DM je

Warenposition.

Diese Erleichterungen gelten nicht flir Sorti-

mente von Waren, für die im Warenver-

zeichnis für die Außenhandelsstatistik Sam-

metnummern für Sortimente vorgesehen sind'

Bei weitergehenden Wünschen nach einer

vereinfachten Anmeldung muß das Statisti:

sche Bundesamt um Genehmigung gebeGn

werden. Der Antrag muß Aufschluß geben

über den Gesamtwert der Sendung sowie über

strumente der Kapitel 84 bis 88 und 90 des
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ilie Art und den Wert der zusarnmenzu-

fassenden Waren.

8. Anmeldung vollständiger
Fabrikationsanlagen

Die Admeldung vollständiger Fabrikationsan-

lagen ist bei der Versendung einheitlich für

alle Mitgliedstaaten der EG geregelt worden.

Unter einer "vollständigen Fabrikationsan-

lage" versteht man hierbei eine Kombination

von Maschinen, Apparaten, Geräten, Ausrü-

stungen, Iastrumenten und Materialien, die

zusünmen als Großanlage zur Herstellung

von Gütem oder zur Erbringung von Dienst-

leistungen dienen sollen; der Gesamtwert ei-

ner solchen Anlage muß einen bestimmten

Mindestwert überschreiten, soweit es sich

nicht um eine gebrauchte Anlage handelt

oder andere Kriterien die Behandlung als

Arlage rechtfertigen.

Im Warenverzeichnis für die Außenhandels-

statistik sind für die Anmeldung besondere

Warennummem im Kapitel 98 vorgesehen,

die jedoch nur mit Genehmigung des Staristi-

schen Bundesamtes verwendet werden dür-

fen. Der Antag auf Genehmigung zur Ver-

wendung solcher besonderen Warennummern

für die Anmeldung jeweils einer vollständi-
gen Fabrikationsanlage zur Aullenhandelssta-

tistik hat folgende Angaben zu enthalten:

- genaue Bezeichnung der vollständigen Fa-
brikationsanlage (mit Auffragsnummer oder
dergleicheQ,

- Bestimmtm gsmitgliedstaat,

- Gesamtwert (gegebenenfalls einschließlich
der Zulieferungen aus anderen Ländem,

jedoch ob:re Dienstleistungen im Ausland),

- Lieferzeitraum (voraussichtlicher Beginn
und Abschluß der Lieferungen),

- Aufstellung allet zt liefernden Waren,

- welche Länder außer Deutschland mit wel-
chen Anteilen am Gesamtwert gegebenen-

falls an der Errichtung der Anlage beteiligt
sind.

Soweit diese Angaben aus dem Liefervertrag

ersichtlich sind, kann dem Antrag auch eine

Kopie dieses Vertrageg zur Einsichtnahme

beigefügt werden. Im Genehmigungsschrei-

ben werden die auf dem Intrastat-Vordruck

zu verwendenden Warenbezeichnungen und

Warennummerr vorgeschrieben. AIle übrigen

Einzelheiten werden ebenfalls im Genehmi-

gungsschreiben geregelt. Die Genehmigung

ist nicht überkagbar (siehe auch die Statisti-

sche Anmerkung zu Kapitel 98 des Waren-

verzeichnisses für die Außenhandelsstatistik).
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9. Beispiele undSonderftille

9.1 Auskunftspflicht

a) Sachverhalt

Ein deutsches U4ternehmen D verkauft eine Ware an eine französische Privaperson F

Falt 1: D versendet die Ware an F.
FaIl 2: F holt die Ware bei D ab undverbringt sie in eigener Verantworhrng nach Frankreich

Frase : lstD auskunftspflichtig?

Antwart:

zu Fall l: D ist als ein in Deutschland umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen auslnrnftspflichtig,
da es mit F einen Vertrag geschlossen haL der zum Verbringen der Ware nach Fra::k-
reich geführt hat. Der Umstand, daß die Lieferung an eine Privatpeison erfolgt, ist fiir die
Beurteilung der Auskunftspflicht in Deutschland nicht relevant'

zu Fall2; D ist nicht auslcunftspflichtig, da weder ein Vertrag zur Lieferung vorliegt noch die
Versendung von D vorgenornmen wird. F flihrt den Transport in eigener Regie durch, ist
aber als Privatperson ebenfalls nicht auskunftspflichtig.

b) Sachverhalt

Ein deutsches Unternehmen Dl kauft bei einem anderen deutschen Unternehmen D2 eine Ware.

D2 verbringt im Aufuag von Dl die Ware unmittelbar nach Belgien.

Frase: Wer ist auskunftspflichtig?

Antwort: Dl ist auskrrnftspflichtig, da er als Auftraggeber die Versendung veranlaßt hat.

c) Sachverhalt

Fin gfiechisches Unternehmen G kauft bei einem deutschen Unternehmen D eine Ware.
G beauftragt D, die Ware unmittelbar nach Dänemark zu beftirdern.

Frase: Wer ist in Deutschland auslrunftspflichtig?

Antwort: D ist als inländischer Vertragspartner auskunffspfliähtig.
Hinweis: Entsprechend sind Vorgälnge zu beurteilen, bei denen ein drittlilndisches

Unternehmen (2.B. ein Schweizer) Auftraggeber ist.
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9.2 Reihengeschäft

Sachverhalt:

Ein deutsches Unternehmen Dl-verkauft eine Ware an ein anderes deutsches Unternehmen D2.D2
verkauft die Ware weiter an ein französisches Unternehmen F. Dieses wiederum verkauft die Ware
an ein sparrisches Unternehmen El, das sie weiterverkauft, an ein zweites spanisches Unternehmen
E2. Die Ware wird nach Abschluß dieser Verkaufsgeschäfte direkt von Dl an E2 geliefert.

Fragen:

a) In welchen Mitgliedstaaten ist die Warenbewegung zur Intrahandelsstatistik zu melden?

b) Wer ist auskunftspflichtig?

Anworten

Zua): In Deutschland ist eine versendungsmeldung, in spanien eine Eingangsmgldung
auszuflillen.

Zttb): In Deutsctrland ist das Unternehmen D2 z;ur Abgabe einer Versendungs-Meldung
verpflichtet, da D2 den (grenzüberschreitenden) Vertrag abgesctrlossen hat, der litzlich zur
Lieferung der Ware nach Spanien führt.

In spanien ist El auskunftspflichtig, da auch flir dieses unternehmen ein
(grerzüberschreitender) vertrag, der zum Eingang einer ware führt, vorliegt.

Fär die Unternehmen DI bzw. E2liegtein entsprechender Vertrag nicht vor, d.h. für sie ist
dieser Vorgang ein Inlandsgeschilft und deshatb nicht im Rahmen der Intrahandelsstatistik
zu melden.

9.3 Zulieferung

Sachverhalt:

Ein belgisches Möbelhaus B kauft bei einem deutschen Unternehmen Dl Bezugsstoffe flir
Polstersessel. Die gekauften Stoffe werden unmittelbar zu einem weiteren deutschen Unternehmen
D2 verbracht, das im Rahmen eines selbständigen Vertrages mit B unter Verwendung der von Dl
bereitgestellten Stoffe komplette Polstersessel herstellt und nach Belgien versendet.

Fragen:

a) Welche Warenbewegung ist zur Intrahandelsstatistik zu melden?

b) Wer ist auskunftspflichtig?

Anworten:

Zu a) Ananmelden ist die Ware, die über die Grenze des deutschen Erhebungsgebietes verbracht
wird, d.h. der komplette Polstersessel. Die in einem separaten Vertrag zwischen B und Dl
gekauften und dem Unternehmen D2 direkt zugeleiteten Bezugsstoffe sind nicht Gegenstand
der Intrahandelsstatistik. Sie gehen lediglich in den Statistischen Wert des von D2
gemeldeten Poistersessels ein.
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Zu b) Auskrurftspflichtiger in Deutschland ist D2, da nur für ihn ein (grenzüberschrgitelder)
Vertrag zur Lieferung eines kompletten Polstersessels vorliegt (für Dl liegt kein Vertrag zur
gtenzüberschreitenden Lieferung von Bezugsstoffen vor).

DZ gtbtin seiner Versendungsmeldung als Rechnungswert jedoch nur die von ihm dem
belfrschen Unternehmen berechnete Leistung an. Bei der Ermittlung des Statistischen Wertes
für die Polstersessel jedoch muß D2 den Wert der zugelieferten Bezugsstoffe hinzurechnen.
Ist der Wert nicht bekannt, muß er geschätzt werden.

9.4 Kommissionsgeschäft

Sachverhalt:

Ein deutscher Kommissionlf Dl wird für Rechnung eines ftanzösischen Unternehmers F tätig und
verkauft im eigenen Namen an einen deutschen Unternehmer D2 eine Ware, die dann unmittelbar
von F an D2 geliefert wird.

Frage:

Wer ist in Deutschland auskunftspflichtig?

Antwort:

Dl ist im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig, weil für ihn ein
(grenzüberscbreitender) Vertrag mit F vorliegt; für D2 liegt lediglich ein Inlandsgeschäft vor,
welches nicht Gegenstand der InEahandelsstatistik ist'

Hinweis:

9.5 Konsignationsgeschäft

Sachverhalt:

Eine Ware wird von einem italienischen Unternehmer I in das Konsignationslager eines deutschen

Konsignators Dl nach Deutschland verbracht, wobei I Eigentümer der Ware bleibt' Dl verkauft
anschließend im eigenen Namen und auf Rechnung von I die Ware an einen anderen deutschen

Unternehmer D2.

Fragen:

a) Welche Intrastat-Meldungen sind abzugeben?

b) Wer ist auskunftspflichtig?

Bei einer entsprechenden Geschliftsabwicklung über einen Handelwertreter (§§ 8atr
HGB) wlire zur Abgabe einer Intrastat-Meldung D2 verpflichtet, weil in diesem Fall ein
Vertrag zwischen D2 und F vorläge und der llandelsvertreter nur vermittelt oder im
Namen von F einen Liefervertrag abschließt.
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Antworten:

Zu a): Die Verbringung der Waren aus Italien auf ein Konsignationslager in Deutschland löst
sofort eine Versendungsmeldung in Italien und eine Eingangsmeldung in Deutschland aus.
Der Weiterverkauf von Dl an D2 ist kein zur Intrahandelsstatistik meldepflichtiger
Vorgang.

Zub): Zur Versendungsmeldung in Italien ist I, zur Eingangsmeldung in Deutschland Dl
verpflichtet.
Die Auskunftspflicht ergibt sich daraus, daß I die Versendung der Waren nach Deutschland
vornimmt und D1 die Waren entgegerurimmt.

9.6 Werklieferung

Sachverhalt:

Ein französisches Unterneluiren F schließt mit einem deutschen Unternehmen D einen
werklieferungwertrag ab. Danach verpflichtet sich F dem unternehmen D gegenüber, in
Deutschland eine Fabrik sclrlüsselfertig an bauen und alle Einzelkomponenten und Materialien
hierfür zu beschaffen. Diese können aus eigener Produktion des französischen Unternehmens
stamrnen oder von F hinzugekauft sein. Nach Fertigstellung der Fabrik wird sie D übereignet.

Frage:

Wann und durch wen sind die von F nach Deutschland verbrachten Eirzelkomponenten und
Materialien im Rahmen der deutschen lntrahandelsstatistik zu melden?

Antwort:

l. Hat rlns ausführende Unternehmen F in Deutsctrland eine Steuernummer , so ist F verpflichtet,
für die nach Deutschland verbrachten Einzelkomponenten und Materialien zum Zeitpunkt ihrer
Verbringung eine Intrastat-Eingangsmeldung abzugeben.

2. Ilat F in Deutschland keine Steuernummer, so hat D nach Abnahme der Fabrik eine Intrastat-
Meldung über die aus Frankreich und anderen EG-Mtgliedstaaten eingegangenen
Einzelkomponenten und Materiatien abzugeben.
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Alperien
Aläfi-r

Verzeichnis der Bundesläinder

01 Schleswig-Holstein
02 llamburg
03 Niedersachsen
04 Bremen

Verzeichnis der EG-Mitgliedstaaten

00I Frankreich
002 Belgien und Luxemburg
003 Niederlande

Alphabetisches
Abu Dhabi 647

653
647
220
310
33i4
660
070
2088ll
810
355
043
330
446
310
459
478
647
528
077
474
329
078
800
802
0t0

453
640
810
666
469
459
07t
002
421
284
413
675
676
516
478
10r
700

093
391
508

357
703
036
068
236
328

330
454
804
022
669
512
720
814
436

Amerik.-Ozeanien
Amirante-In
Andorra
Ansola
Anäilla-I
AnäobonJ
Antieua-I
Antillen- Niederl.
Arab.Eäirate.Ver.
Argentinien
Afmeruen
Aruba-I
Ascersion
Aserbaidschan
Australien
Austral.-Ozi:anien
Azoren

Aden
{dschman
Agypten -
Aquatonalgumea
AlluoDreri
Afshäistan
elSanien

Bahamas
Batrain
Baker-I
Bangladesch
Barbados-I
Barbuda.
Belarus
Belpien
Beläe
Benin
Bermuda
Bhutan
Birma (ehem.)
Bolivien
Bonaire-I
Bomeo,Nord-
Bomeo, Süd-
Bosnien-Herze-
powina
Üobuana
Brasilien
BritGeb. im
Ind. Ozean
Brunei
Büsingen
Bulparien
Burftina Faso
Burundi

Cabinda-landana
Caicos-I4
Campbell
Ceuta
Ceylon (ehern)
Chile
China
Cook-In
Costa-Rica

Länderverzeichnis der Außenhandelsstati§tik (Stand : Januar 1993)

C6te d'lvoire
Cristobal
Curacao-I

Dänemark
Dahome (ehern)
Desirade-I
Dominica-I
Dominikanische
Reoublik
Dsc}ributi
Dubai

272
442
478

008
284
458
460

456
338
647

500
272
428
053

3r4
500
252
076
822
276
044
8t2
473
009
406
006
458
810
416
496
257
260
488

452
802
424
740
810

Ecuador
Elfenbeinkilste
El Salvador
Estland

Filröer-In
Fittla"a-1"
Fidschi
Finnland
Föderierte Staaten
von Mikronesien
Formosa
Frankreich
Fu{schaira
Futuna-I

Gabun
Galapagos-In
Gambia
Georeien
Gesellschafu-In

041
529
815
032

823
736
001
6478ll

664
700
720
612

Ghana
Gibraltar
Gilbert-In (ehem.)
Grenada-I
Griechenland
Grönland
Großbritannien
Guadeloupe-In
Guam-I
Guatemala
Guavana- Frarz.
Guiriea-6issau
Guinea
Guyana

Haiti
Heard-I
Elonduras
Honekonp
How]and-T

Indien
Indonesien
Lmere Mongolei
Irak

05 Nordrhein-Westfalen
06 Hessen
07 Rheinland-Pfalz
08 Baden-Wtlrttemberg
09 Bayern

Irland

Italien

Jamaika

Jordanien

004 Deutschland005 Italien
006 VereinigtesKönigreich007 Irland

kan

Island
Israel

Jaoan
Jeinen

624
005

464
732
653
628

457
461

616
007
024

463
696
302

696
404
006
021
247
823
079
644
346
083
8t2
802
480
3',15
318
092
448
636

684
395
458
054
604
268
216
036
055

800

806
002

743
370
010
386
701
667
232
o46
006
729

iünefem-In.
Am-rik.

Jungfern-In.Brit.

KaimanJn
Kambodscha
Kamerun

Kao Verde
Kaiolinen-In

Kamputschea
(ehem.)
Kanada
Kanal-In.Brit
Kanarische In

Kasachstan
Katar
Kenia
Kirsistan
Klflbatl
Kokos-
(Keeling-)In
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kroatien
Kuba
Kuwait

I-aos
l:sotho
lrsSaintesJn
Leüland
Libanon
Liberia
Libven
Lieöhtenstein
Lilauen
Lord-Howe-In
(austral.)
Ilrd-Hoive-In
(Salomonen)
[,uxemburg

Macau
Madapaskar
Made[a
Malawi
Malavsia
Maleäiven
Mali
Malta
Man-I
Mandschurei

Das Länderverzeichnis dient nur statistischen Zwecken. Aus den Bezeichnung-en kanrl kelng Bestätigung oder
Anerkennung des politischen Status eines Landes oder der Grenzen seines Gebietes abgeleitet werden.
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l0
t2
13
t4
l5

Saarland
Brandenbrug
Mecklenburg-Vorpomment
Sachsen
Sachsen-Anhalt

Marie-Galante-I
Marokko
Marshall-In
Martinioue-I
Mauretairien

Marianen-ln

Myanmar

Neuseeland
Nevis-I
Nicarazua
Niederfande

(Sabah)
Nordirland
Nordkorea
Norfolk-I
Norwegen

Obervolta
(ehem.)
Österreich
Oman

810
458
204
824
462
228
373
377
095
802
o22
4t2
810

823
408
074
001
716
094
461
366
676

389
803
672
809

814
804
449
432
003
240
288
814

70t
006
724
802
028

236
038
649
810

Mauritius
Mavotte
Mazedonien
McDonatd-In
Melilla
Mexiko
Midwav-In
Mikroriesieru
Föderierte Staaten
von
Miouelon-In
Moldau
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat-I
Mosambik

Niser
NiEeria
Niue-I
Nordbomeo

OzeanierlAmerik-
OzeanierlAustr.-
OzeanieruNeusl.-

802
814

Pakistan
Panama (einschl.
Kanalzone)
Papua-Neuluinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitceim
Polargebiete
Polen
Polvnesiem-Fr.-
Poriugal

662

442
801
520
504
708
8t3
890
060
822
010

Principe-I
Puerto Rico

(ehem.)
Riukiujln

t6
2t
22

Dänemark
Griechenland

3ll
400

647
372

382
732
324
o66
075

701
478
806

801
378
810
8r9
005
352
8063ll
701
632
647
030
036
248
094
3s5
264
664
382
706
063
09r
342
8220ll
669
458

449
4'18
329
465

458

478
,+08
467
224
388
700
890
728
890
492
424
393
608

008
009
010
011

Portugal
Spanien

Ras al-Chaimea
R6union
Rhodesien

Ruanda
Rumänien
Rußland

Sabah
Saba-I
Salomonen
Salomon-In
@apua)
Saribia
Samoa (Am.-Oz.)
Samoa (West-)
San Marino
Sansibar
Santa-Cruz-In
Säo-Tom6-I
Sarawak
Saudi-Aräbien
Schardscha
Schweden
Schweiz
Seneeal
Serbien
Sevchellen
Siärra hone
Sikkim
Simbabwe
Singapur
Slowakei
Slowenien
Somalia
SousJe-Vent-In
Soanien
sfi t anka
St. Barthelemy
St ChristoDh 

-

(St Kius)-Nevis
St Eustatius-I
St Helena-I
St Lucia-I
St. Martin-I
(franz.)

s].t Martin-I
(niederl.)
§t Pierrd-In
St. Vincent-I
§gden
Südafrika
Srldbomeo
Sildgeorgien
Sildkorea
Std-Sandwich-In
Suriname
Swan-(Schwan-)In
Swasiland
Syrien

Anhang I

Thilringen
Berlin (West)
Berlin (Ost)

Tarsania
Tasmanien

Tadschikistan
Tahiti-I
Taiwan

Tenerifa
Thailand

Republik

08
82
71
35
80
02
68
72

70
.47
28

8I
8l
47
32
24
35

06

82
82
05
2L
08
45
80

Tibet
Timor, Portugie-
sisch-(ehem.)
Tobago-I
Toeo
To[elau-
.(Union-)In
I onsa
Trinidad-I
Tristan da Cunha-I
Tschad
Tschaeos-In
Tscheähische

Tuamofu-
(Paumotu-)In
fubuai-In '
Tilrkei
Tunesien
Turkmenistan
Turks-In
Tuvalu

Ueanda
tt[raine

35
07
64
06
52
08

Vanuatu 81
Vatikanstadt 04
Venezuela 48
Verein.Arab.
Emirate 64
Verein. Königreich 00
Vtreiniste Staaten
von A.täerika 40
Vietnam 69

Umm al-Kaiwain
Ungam
Uruguay
Usbekistan

32

30
60

Zaie
Zentralafrikanische
Republik
Zypert

Wake-I
Walis-In
Weihnachts-I
(kd.Oz.)
Weihnachts-I
(Paz.Oz.)
Weißrußland
Westsamoa

81
8l
80

8t
07
81



Anhang 2

Zu Vordruck-Feld 10: Art des Geschäfis
I

Art des Geschäfts Schlässelnummer

Geschäfte mit Eigentumsübergang (tat-
sächlich oder beabsichtigt) und mit Gegen-
leistung (Bezahlung o dei ändere Leistu"ngen)1)
Ausnahme: Die unter 2l-23,71,72 ttrd8l
genannten Geschäftsarten

- Endgültiger Kauf/VerkauP)

- Ansichtssendungen oder Probesendungen,
Sendungen mit Rückgaberecht und Kommis-
sions- bzw. Konsipationsgeschäft e

- Kompensationsgeschäfte (Iauschhandel)

- - Verkauf an ausländische Reisende für
deren persönlichen Bedarf

- Finanzierungs-Leasing3)

Rücksendung und Ersatzlieferungen

- Rücksendung von Waren, dio bereits unter
den Schlüsselnummem l l bis 15 erfaßt
wurden4)

- Lieferungen als Ersatz für zurückgesandte
Waren

- Lieferungen als Ersatz für nicht zurück-
gesandte Waren (2.B. wegen Garantie)

Geschäfte nicht vorübergehender Art mit
Eigentumsübertragung, aber ohne Gegen-
leistung (finanziell oder anderweitig)

- Warenlieferungen im Rahmen von durch
die Europiüsche Gemeinschaft ganz oder
teilweise finanzieden Hilfspogrammen

- Andere Hilfslieferungen öffenflicher
Stellen5)

- Andere Hilfslieferungen (private, nicht
öftentliche Organisationen)

Warensen{rngen zur Lohnveredelung6) oder
Reparatur-/); Ausnahme: Die unter 7l und72
genannten Geschäftsarten

- Zur Lohnveredelirng

- Entgeltliche Reparatur und Wartung

- Unentgelfliche Reparatur und Wartung

Warensendungen nach LohnveredelungO 66s1
ReparaturT); Ausnahme: Die unter 71und72
genannten Geschäftsarten

- Nach trshnyslsdslrmg

- Entgeltliche Reparatur und Wartung

11

t2
l3

l4
l5

51

2t

22

23

31

32

33

4t
42

43

43

52



Art des Geschä"fts
noch Anhang 2

Schlüsselnummer

- Unentgeltliche Reparatur und Warnrng
'Warenverkehre ohne Eigentumsübergang
- Operationelles LeasingS), Miete, Leihe

- Waren zu_sonstiger vorübergehender Ver-
wendung9) - LieTerung und"Rücksendung -
(außer Lohnveredelungs- und Reparatur-
vorgängen)

Warensendungen im Rahmen gemeinsamer Ver-
teidigungsprogramme oder anderer zwischen-
staatlicher Produktionsprogramme

- Fär milit-ärische Zwecke

- Airbus-Progamm

Lieferung von Baumaterial und Ausrüstun-
gen im Rahmen von Bau- bzw. Anlagebau-.
arbeiten als TeiI eines Generalkonträrcesl0)

Andere Geschäfte nicht anderweitig erfaßt

53

62

6l

7l
72

81

9l

Anmerkungen:
l) Hier ist die Mebrzahl der Versendungen bzw. Eing?inge zu erfassen, d.h. Geschäfte, bei denen

- das Eigentum zw'ischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden wechselt, und
- eine Zahlung oder andere Gegenleistung erfolgt.

Darunter fiillt auch die Versendung von Waren zwischen verbundenen Unternehmen oder ar./von
zentrale(n) Verteilungslager(n), selbst wenn keine sofortige Bezahlung erfolgt.

Einfuhren aus Nicht-EG-Länderr, die an der Grenze abgefertigt und dann sofort in ein anderes EG-
Land verbracht werden, sind in dieser Position zu erfassen, sofem nicht ein anderer Zweckbekannt
ist.

2) Einschließlich Ersatzteile und andere Ersalzlieferungen gegen Bezahlung.
Einschließlich'(Rück-)Käufe" deutscher Waren.

3) Finanzierungsleasing: Zweckder Leasingzahlung ist es, den galzetoder praktisch den gan,en
Warenwert abzudecken. Die Vorteile und Risiken des Eigentums gehen auf den fsasing-Nehmer
über; bei Vertragsende wird der Leasing-Nehmer auch rechtlich Eigentümer.

4) Rücksendung und Ersatzlieferung von Waren, die wsprtinglich unter den Arten des Geschäfts 31-81
registriert wurden, sind unter der Geschäftsart zu erfassen, unter der die ursprtingliche Anme'ldung
erfolgte.

5) Militärische und humanitäre Hilfslieferungen Deutschlands.

6) Bei der Lohnveredelung (ob unter oder nicht unter zollamtlicher Überwachung) wfud die Ware
wesentlich veräindert. Eigenveredelung ist unter der Art des Geschäfts "11" zu erfassen.

7) Reparatur ist die Wiederherstellung der ursprtinglichen Funktion einer Ware; darnit kann auch ein

-,ä:ä:il:ä"ffff JäH:Tilä::.f:;T#Finanzierungs,easingsind(sieheAnmerkung
Ziffer 3).

9) Alle Versendungen oder Eingänge, bei denen von vornherein die Absicht eines bzw. einer späteren
WiedereingangsAiliederversendung besteht, ohne dal} ein Eigentumswechsel stattfindet.

lO)Unter der Schlüsselnummer 8l sind nurjene Geschäfte zu erfässen, für welche keine Einzelrech-
nungen für einzelne Lieferungen erstellt werden, sondern wo eine sinzige Rechnung den Gesamtwert
der Arbeiten erfaßt. Wenn dies nicht der Fall ist, sind die Geschäfte unter der Art des Geschäfts I I
(ggf: 15) zu erfassen.
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Anhang 3

Eckernfärde
Flensburg
Heiligenhafen
Kappeln
Kiel-Wik
Laboe
Lübeck-Travemände
Lübeck
Mukran

Zu Vordruck-Feld 12: Ent- und Einladehäfen bzw. Ent- und Einladeflughäfen

Entladehäfen/Einladehäfen
H'äfen an der Ostsee

0501 Neustadt-Holstein
0701 Puttgarten
0303 Rendsburg
0703 Rostock-Seehafen
0509 Saßnitz
0511 Schleswig
O2O3 Stralsund
0100 Wamemände
9945 Wismar-Hafen

Häfen an der Nordsee (außer Bremen, Bremerhaven und Hamburg[

1713 Itzehoe
2001 Leer
1101 NordemeY' 0901 Norden
1401 Nordenham
1235 Papenburg
2003 Pinneberg
1700 Stade
1707 Tönning
1237 Westerland
l7l5 Wilhelmshaven
0900 WYk

Häfen in Bremen einscbließlich Bremerhaven

Bremen-Vegesack
Bremerhaven-Fis chereihafen
Bremerhaven-Rotersand
B/emerhaven-Container-
Terminal

0305
0307
0513
9932
9946
0705
9947
9933
9938

1 100
1717
1721
t7t9
2t0t
1723
11 1r
1403
0905
0907
2009
0909

1526
1601
1603

1605

Borkum
Brake
Brunsbüttel
Büsum
Buxtehude
Cuxhaven
Elsfleth
Emden
Emden-Nesserland
Hetgoland
Herbrum
Huzum

Bremen-Hansator
Bremen-Holzhafen.
Bremen-Industriehafen
Bremen-Neustädter-Ilafen
Bremen-Ost

Hamburg-Elbtunnel
Hamburg-Ericus
Har.nburg-Ernst- August- S chleuse
Hamburg-Fi schereihafen
Hamburg-Freihafen
Hamburg-Hafen-Harburg
Hamburg-Köhlfleetdamm
Hamburg-Kornhausbrücke

Entl adefl ughäfen/Einladefl ughäfen

Berlin-Elughafen Schönefeld
Berlin-Te gel-Flugbafen
Bremen-Flughafen
Dresden-Flughafen
Dtisseldorf-Flughafen
Elsfleth
Frankturt (Ivlain)-Flughafen
Friedrichshafen-Güterbabnhof
Ilamburg-Flughafen
Hamburg-Köhlfleetdamm
Hannover-Flughafen

r503
1523
1524
1542
1541

7225
1220
1202
1223
1299
t23t
t2t2
1222

Häfen in Hamburg

Hamburg-Niederbaum
I*imburg-Rethe
Ilamburg-Südbahnhof
Hamburg-Veddel
Hamburg-Waltershof
Hamburg-Wilhelmsburg
Ilamburg=Zweibrückens'h ralle

Kassel_Güterbahntrsf r(Luftfracht)
Köln-Bonn-Flughafenr
Ikefeld
Leipzig-Flughafen
Mänchen-Flughafen.
Mänchen=West
Mtinster-Flughafen
Nänrberg-Flughafen
S aarbrücken-Flugh'afen
Stuttgart-Flughafen

t22g
1233
t20s
t2t4
1200
1232
1229

5406
620t
6001
9880
660r
6625
79'03
6501
3Us
6401

9752
5821
1543
9767
6101
2004
6303
4302
l24l
t?A4
5901
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Anhang 4

Zu Vordruck-Feld 15: Verfahren bei der versendung bzw. beim Eingang

Abschnitt A - Versendung

CodeVerfahren

Endgältige Versendung

Wiederversendung nach wirtschaftlicher
Lohnveredelt ng

Vorübergehende Vrcrsendung zur wirt-
schaftlichen Lobnveredelung

Abschnitt B - Eingang

1000 0

1043 I

2200 2

CodeVerfahren

... 
En<lri[iger Eingang

Vorüberget render Eingang zur wirt-
schaftlichen' Lohnveredelung

Wiedereingz rng nach wirtschaftlicher
Lohnveredel,.ung

4300 0

4300 1

43222

vorgänge, die nicht eindeutig einem der aufgeführten verfahren zugeordnet werden

köÄn, sind bei der VersenJung mit dem Verfahren 1000 0 bzw. beim Eingang mitHinweise: 1

0 anzumelden.
2. den Verfahrenscodes 1043 I und 2200 2 (Versendung) bzw. 4300 1 und

222 @ngeng) sind auch entgeltliche oder unentgeltliche Reparaturen
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20 0rU[)atum/Unterschrift des Auskunftspflichtigen/Drittanmelders

Mainz, 9. August 1993
rn ffiae
Meier, Herbert
Sped. lrJieselflink , Abt. -Leiter Versand

Erläuterungen:
Feld 8a: Beslimmungsmilgliedstaat

8b: UrsprungsregionI : Lieferbedingung
10 : Art des Geschätts

1 : Verkehrszweig
2 : Einladehaten oder {lughafen
4 : llrsprungsland

Uersendung E
Fa. Mustermann GmbH & Co. KG
Bahnhofshaße 13

65f85 Wiesloaden

Zusatz Bundesl. FA 061 Umsabsl-Nr. L234567 0
Auskunftspllichtiger (Name und Anschrift)

2 Monat/Jahrr

E
3

Spedition Wieselflink G mbH
RheinaLlee
551f8 I'taihz

zusatz I I Bundesl. Fe l07l
Drittanmelder (Name und Anschrift)

4 Umsatst. 5

D-65180 Wiesbaden

- Siatistische MeldunE -

An das Statistische Bundesamt
Außenhandelsstatistik

006 05a b

I Best.-Land/Urspr.-Reg. I Lieferted.

11
10 Art

E
rl\i

r200
12 Einladehalen

0 I
13 Warennummer 14 Urspr.{

1000 0
15 Statist. Verfahren

1800
16 Eigenmasse in kg 17 Besondere Maßeinheit

neuer Kleinlcus mit 12 Sitzptätzen
und Dieselmotor mit 3000 cm3 Hubraum

I
6 Warenbezeichnung 7 Pos.-N

18 Rechnungsbetrag in vollen 0M

45 100
lg Statistischer Wert in vollen DM

0 Best.-Land/Urspr.-fl eg. I Lielerhed. t0 Art ltv
a

12 Einladehafen

13 Warennummer 14 Unpr.L

1043 r
15 Statist Verfahren

1000
l0 Eigenmasse in kg

10
l7 Besondere Maßeinheit

Gefriertn:he mit einem Inha]t von
300 Liter

2
6 Warenbezeichnung 7 Pos.-Nr.

50
l8 Rechnungsbetrag in vollen 0M

9 800
18 Statistischer Wert in vollen DM

007 16a b

I Best-Land/Urspr.-Reg. I Lieferbed.

4I
l0 Art tlv

E 9932
12 Einladehafen

910I0
13 Warennummer 14 Urspr.-L

2200 2
15 Stalist Verfahren

L025
16 Eigenmasse in kg

I50
l7 Besondere Maßeinheit

3
6 Warenbezeichnung 7 Pos.-Nr.

H aushalts-Staubsauger

von II0 v

76 000
18 Bechnungsbetrag in vollen DM

75 000
19 Statistischer Wert in vollen DM

I Best.-Land/lJrspr.-Reg.

,looil n E
I Lieferbed. t0 Art ltv

E
l2 Einladehalen

9613 10 00
l3 Warennummer 14 Urspr,-L

1000 0
15 Sktist. Verfahren

16 Eigenmasse in kg 17 Besondere MaBeinheit

6 Warenbezeichnung f

nicht nachfüllballe
Taschenfeuerzeuge für Cas

I 500
18 Rechnungshekag in vollen 0M

r 510
lg Statistischer Wert in vollen 0M

Feld

I

,looglu @

ö4rE 30 9I

E]
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5

- Statistische Meldung -

An das Statistische Bundesamt
Außenhandelsstatistik

D-65180 Wiesbaden

12 Entladehafen

L2

t5 Statist. Verlahren

4300 0

17 Besondere MaBeinheit

19 Statistischer Wert in vollen DM

Fe500
12 Enlladehafen

15 Statist. Verfahren

4300 0

17 Besondere Maßeinheit

19 Statistischei Wert in vollen 0M

f 660

l2 Entladehafen

L23L

l5 Statist. Verlahren

4300 0

17 Besondere Ma0einheit

300

19 Statistischer Wert in vollen DM

l2 Entladehafen

l5 Statist. Verfahren

4322 2

17 Besondere Maßeinheit

19 Statistischer Wert in vollen 0M

47 500

Eiläuterungen:
Feld 8a: Versendungsmitgliedstaat

8b: Bestimmungsregion
g : Lieferbedingung

10 : MdesGeschätls

Feld ll : Verkehßzweig
12 : Entladehafeo oder-llughafen
'14 : lJrsprungsland

20 0rU0atum/Unterschrift des Auskunftspflichtigen/Drittanmelders

:Wr' 
e' Austustree3

Abteilungsleiter Eirrkauf

Eingang

3

)7 93
2 MonaUJahr

Kaufhaus Meier AG
Bn:rurensb:aße

60599 F::ankfurt am Main

Zusatz 00 Bundesl. FA 6
Auskunftspllichtiger (Name und Anschrift)

I Umsatsl.Nr. 90

zusaul I Bundesl.FAl 
I

und Anschrilt)

4 Umsahst.-Nr

Drittanmelder

00r
0 Ven.-Land/Best-Reg.

a bE I Liefefted. 10 Art

I

tI v

E

00r
14 Ußpr

8516 71 00
13 Warennummer

16 Eigenmasse in kg

18 Rechnungsbetrag in vollen DM

elektrische H austral§K affee maschinen
1

7 Pos.-Nr6 Warenbezeichnung

t0 Artr E
tlv

bu l6u.l
I Vers.-Land/Best-Reg. I Lieferbed.

011
14

0805 r0
13 Warennummer

s00
l0 Eigenmasse in kg

600
l8 Rechnungsbetrag in vollen DM

frische Süßor=ngen der Sorte Navel
(15. Mai bis 15. Oktober)

6 Warenbezeichnung f

9 Lieferbed.

=

10 Art ltv
E007 06

0 Vers.-Land/Best-Reg.

ba

007
t4

6110 r0 31
13 Warennummer

310
16 Eigenmasse in kg

45 00
t8 Rechnungshelrag in vollen DM

Strickjacken ftir Männer aus Schafwolle

7 Pos.-Nr6 Warenbezeichnung

I Lieferbed.

51
t0 Art Irv

a005 01b

0 Vers.-Land/Best-Reg.

00r
t4

85 08 20 30
l3 Warennummer

600
16 Eigenmasse in kg

47 000
10 Rechnungsbetrag in vollen 0M

Handkreissägen mit Elekttomotor

7 Pos.-Nr.

* *
--/1-»(

rm00

f44 soo

ax,o

tE

40 000

a

EN

E a



Anhang 6

Befreiungsliste gemäß Artikel 20 der Verordnung (EWG) Nr. 3046/92

Befreit von der Anmeldung sind folgende Waren:
a) gesetzliche Zahlungsrnittel, Werlpapiere ;

b) Waren zur Verwendung bei der Ersten Hilfe in Katashophenfällen;
c) sofern sie für diplomatische und ähnliche Zwecke bestimmt sind:

l. Waren, die für diplomatische, konsularische oder ähnliche Immunität geltend gemacht
yg1dg1 ftann,

2. Geschenke an Staatsoberhäupter, Regierungs- und Parlamentsmitglieder,
3. Gegenstände im zwischenstaatlichen Amts- oder Rechtshilfeverkebr;

d) sofem der Warenverkehr vorübergehendgn Charakters ist, unter anderem:
1. Messe- und Ausstellungsgut,
2. Theaterdekorationen,
3. Karuselle, Jahrmarktsathaktionen,
4. Berufsausrästung lm Sinne des Internationalen Zollübereinkommens vom 8. Juni 1968,
5. Spielfilme, 

,6. Geräte rurd Ausrüstung für Versuche,
7. Tiere für Wettbewerbe, Zucht, Rennen, usw.,
8. Warenrnuster,
9, Befürderungsmittel, BehäIter und Lademittel,

10. Umschließungen,
11. Leihgut,
12. Geräte und Ausrästung für das Baugewerbe,
13. zu Prüfungs, Analyse- oder Versuchszwecken bestimmte Waren;

e) sofem sie nicht Gegenstand eines llandelsgeschäfts sind:
1. Orden, Auszeichnungen, Ebrenpreise, Gedenl«ntinzen und Erinnerungszeichen,
2. Reisegeräte , vev-ehr und -gut einschließlich Sportgeräte, zu eigenen Gebrauch oder

Verbrauch mitgeführt, vorausgesandt oder nachgesandt,
3. Heirats-, Übersiedlungs- uud Erbschaftsgut,
4. Särge, Urnen, Gegenstände zur Grabausschmückung und Gegenstände zur Erhaltung von

Gräberr und Totengedenkstiitten,
5. Werbedrucke, Gebrauchsanweisungen, Freisverzeichnisse und sonstige Werbemittel,
6. unbrauchbar gewordene und nicht gewerblich verwendbare Waren,
7. Ballast,
8. Fotografien, belichtete und entwickelte Filme, Entwtirfe, Zeichnungen, Planpausen,

Manuskripte, Akt€n, Verwaltungsdrucksachen, Urkunden, Konekturbogen sowie jeder im
Rahmen eines innergemeinschaftlichen Informationsaustauschs verwendete
Informationsträger

9. Briefrnarken
10. pharmazeutische Erzeupisse zur Verwendung bei intemationalen Sportveranstaltungen;

0 Erzeupisse im Rahmen von Abkommen über gemeinsame Maßnahmen für den Personen- und
Umweltschutz;

g) Waren von nichtkommerziellem Warenverkehr zwischen nattirlichen Personen, die in den
Randgebieten der Mitgliedstaat€n wohnbn, von Landwirten auf Grundstticken außerhalb, aber in
unmiuelbarer Näihe des statistischen Erhebungsgebiets, in dem sie ihren Betriebssitz haben,
erwirtschaftete Erzeugnisse;

h) Waren, die aus einem nationalen statistischen Erhebungsgebiet durch das Ausland - unmittelbar
oder nach beftirderungsbedingten Aufenthalt - wieder in dasselbe nationale statistische
Erhebrmgsgebiet gelangen (Zwischenauslandsverkehr).
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